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Ausschuss fiir Gemeindeentwicklung, Bau und Gewerbe der Gemeinde Mdélschow
(Entscheidung)

Beschlussvorschlag:

Belange der Gemeinde Molschow werden durch den o.g. Vorentwurf der 13. Anderung des
Flachennutzungsplanes i.V.m. dem B-Plan Nr. 41 ,Lebensmitteleinzelhandelsbetrieb 6stlich
der Hufelandstraf3e" der Stadt Wolgast nicht beriihrt.

Sachvortrag:

Die Stadtvertretung Wolgast billigte mit Beschluss Nr. 01-BV 2025-027 vom 10.03.2025 den
Vorentwurf der 13. Anderung des Flachennutzungsplanes i.V.m. dem Bebauungsplan Nr. 41
.Lebensmitteleinzelhandelsbetrieb dstlich der Hufelandstral3e* in der Fassung von 02/2025.
Der Vorentwurf der 13. Anderung des Flachennutzungsplanes i.V.m. dem Bebauungsplan Nr.
41 ,Lebensmitteleinzelhandelsbetrieb &stlich der Hufelandstralle* und die dazugehérige
Begrindung in der Fassung von 02/2025 und der artenschutzrechtliche Fachbeitrag liegen
vom 31.03.2025 bis zum 09.05.2025 im Rathaus der Stadt Wolgast im Kornspeicher, 1. Etage,
Fachdienst Bauverwaltung/-planung in 17438 Wolgast, BurgstralRe 6a zu jedermanns Einsicht
offentlich aus.

Die Auslegungs- und Beteiligungsunterlagen sind erganzend auf der Homepage der Stadt
Wolgast unter www.wolgast.de Birgerservice; Flachennutzungs-/ Bebauungsplane und dem
Link aktuelle Beteiligungsverfahren Stadt Wolgast einzusehen. Zusatzlich sind die Unterlagen
im Internetportal des Landes M-V, auf dem Bauleitplanserver M-V unter

https://bplan.geodaten-mv.de/Bauleitplaene einsehbar.

Die Planungsabsichten sind den beigefligten Vorentwurfsunterlagen zu entnehmen.

Gemal § 2 Abs. 2 BauGB sind die Bauleitplane benachbarter Gemeinden aufeinander
abzustimmen. Dabei kdnnen sich Gemeinden auch auf die ihnen durch Ziele der
Raumordnung zugewiesenen Funktionen sowie auf Auswirkungen auf ihre zentralen
Versorgungsbereiche berufen. Anbei erhalten Sie die Vorentwurfsunterlagen mit der Bitte um
Abgabe einer Stellungnahme innerhalb eines Monats.

Finanzielle Auswirkungen:

Anlage/n
1 13Aen-FNP-WLG_PZ_V_Feb25-Auslegung (6ffentlich)

2 13Aen-FNP-WLG_Begr-ges V_Feb25-AUSLEGUNG (6ffentlich)
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13. Anderung des wirksamen Flachennutzungsplanes der Stadt Wolgast
i.V.m. dem Bebauungsplan Nr. 41 "Lebensmitteleinzelhandelsbetrieb 6stlich der Hufelandstrae" der Stadt Wolgast

Planzeichnung (Teil A)
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Zeichnerische Festsetzungen

ART DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB, §§ 1-11 BauNVO)

13. Anderung des w 1 Flachennutzt pl der
Stadt Wolgast |V m. der Satzung des Bebauungsplanes Nr.
41 Isbetrieb ostlich der Hufeland-

Wohnbauflachen (51 Abs. 1 Nr. 1 BaulVO)

Sonstige Sondergebiste (§ 11 BauNvO) straBe “ der Stadt Wolgast
2Zweckbestimmung: Verfahrensvermerke
EH  groBflachiger Einzelhandel
1. Aufgestelt aufgrund des der vom 09.09.2024. Die ortsiib-
liche des ist durch Abdruck im Amtsboten ,Am
EINRICHTUNGEN UND ANLAGEN ZUR MIT GUTERN UND DIENSTL DES OFFENTLICHEN Peenestrom® am . erfolgt
UND PRIVATEN BEREICHS, FLACHEN FUR DEN GEMEINBEDARF, FLACHEN FUR
SPORT- UND SPIELANLAGEN (§5 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 4 BauGB) Wolgas,
Der Birgermeister Siegel

Frichen fr den Gemeinbecart

Einrichtungen und Anlagen: Speziizierung
u Schule @ Gymnasium

FLACHEN FUR DEN UBERORTLICHEN VERKEHR UND FUR DIE ORTLICHEN HAUPTVERKEHRSZUGE
5 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 4 BauGB)

2. Die fiir Raumordnung und Landesplanung zusténdige Stelle ist gemaR § 17 Abs. 1 Landespla-
nungsgesetz (LPIG) M-V in der Fassung der Bekanntmachung vom 05.05.1998, zuletzt geéndert
durch Artikel 9 des Gesetzes vom 9. Mai 2020 (GVOBI. M-V S. 166, 181) mit Schreiben vom
28.10.2022 beteiligt worden.

Wolgast, ....

Der Biirgermeister Siegel

[ Sonstige iberdrtiche und ortiche Hauptverkehrsstraien
E Ruhender Verkehr
3. Die friihzeitige Untemchmng der Offentlichkeit nach § 3 Ahs 1 Satz 1 BauGB erfolgt in der Zeit vom
im Internet auf der Homepage
GRUNFLACHEN (§5 Abs. 2 Nr. 5 und Abs. 4 BauGB)

der Stadt Wolgast unter www.wolgast.de umer dem Link ,Bekanntmachungen* sowie auf dem zent-
ralen S

Zusatzlich liegt der Vorentwurf der 13. Anderung des wirksamen Flichennutzungsplanes wahrend
der allgemeinen Offnungszeiten der Stadt Wolgast im Rathaus der Stadt Wolgast im Komspeicher,
Burgstrae 6 a in 17438 Wolgast zu jedermann Einsichtnahme aus.

- Gronfiachen

Zweckbestimmung

Die Auslegung ist am ...durch Abdruck im Amtsboten ,Am Peenestrom* ortsiiblich be-

Dauerkleingarten kannt gemacht worden.
Spielplatz
Wolgast, ....
SONSTIGE PLANZEICHEN Der Birgermetster St

Grenze des réumlichen Geltungsbereiches
der ... Anderung des Fléchennutzungsplanes

Nummer der Bauflache bzw. des Baugebiets

4.1m Rahmen der friihzeitigen Beteiligung sind die von der Planung beriihrten Behdrden und sonsti-
gen Trager sffentlicher Belange gemaf § 4 Abs. 1 BauGB mit Schreiben vom .

Abgabe einer worden. Die der
gema § 2 Abs. 2 BauGB.
Wolgast, ..

Der Biirgermeister Siegel

. den Entwurf der 13. Anderung des
g gebilligt und zur Auslegung bestimmt.

5. Die Stadtvertretung hat in ihrer Sitzung am .......

Wolgast, ..

Der Biirgermeister Siegel

6. Der Entwurf der 13. Anderung des wirksamen Flichennutzungsplanes, bestehend aus der Plan-
zeichnung (Teil A) sowie der und den nac
der Stadt Wolgast bereits vorli war ge-
maf § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom . bis . im Internet auf der Homepage
der Stadt Wolgast unter www.wolgast.do Uniter dom Link. ‘,Bekanmmachungsn sowie auf dem zent-
ralen L https:/A

Zusatzlich liegt der Entwurf der 13. Anderung des wirksamen Flachennutzungsplanes wéhrend der
allgemeinen Offnungszeiten der Stadt Wolgast im Rathaus der Stadt Wolgast im Kornspeicher,
Burgstralte 6 a in 17438 Wolgast zu jedermann Einsichtnahme aus.

Die Beteiligung ist mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen von jedermann wéhrend der Beteili-
qungsfrist elektronisch per E-Mail oder bei Bedarf auch auf anderem Weg (z. B. schriftlich vor Ort
oder postalisch unter der genannten Adresse) abgegeben werden kénnen und dass nicht fristge-
recht bei der iiber die 13. Anderung des wirksa-
men Flichennutzungsplanes unberiicksichtigt bleiben kénnen, am ... m Amsboten ,Am
Peenestrom" ortsiiblich bekannt gemacht worden.

Wolgast, ...

Der Biirgermeister Siegel

7. Die von der Planung beriihrten Behorden und sonsiigen Trager offentlicher Belange sind gemaf §

Rechtsgrundlagen

- Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. | S. 3634), zuletzt ge-
andert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBI. 2023 | Nr.394);

- Verordnung (iber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 21. November 2017 (BGBI. | S. 3786), zuletzt geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023
(BGBI. 2023 | Nr.176);

- iiber die der und die Darstellung des Planinhaltes (Planzeichenver-
ordnung 1990 - PlanzV) vom 18. Dezember 1990 (BGBI 1'S. 58), zuletzt geandert durch Artikel 3 des Geset-
zes vom 14. Juni 2021 (BGBI. | S. 1802);

fir das Land (KV M-V) in der Fassung der Bekannima-
chung 48 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (GVOBI. M-V S. 323);

- Gesetz iiber die und L des Landes - Landespla-
nungsgesetz (LPIG)- in der Fassung der Bekanntmachung vom 05. Mai 2011 (GVOBI. M-V 1998 S.
503,613), zuletzt geéindert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Mai 2011 (GVOBI. M-V S. 323);

- Gesetz iiber m 29. Juli
2009 (BGBI. | 8. 2542), zule\zl geanden durch Artikel 48 des Gesezes vom 23. Oklober 2024 (G\/OBI M-
V'S.323);

- Gesetz des Landes (Natur-
schutzausfiihrungsgesetz - NatSchAG M-V) vom 25, Fobruar 2010 lGS M-V GI Nr. 791-8), zuletzt geandert
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. Marz 2023 (GVOBI. M-V S. 546);

- fiir das Land

- LwaldG) in der Fassung der Be-
m 27. Juli 2011 (GVOBI. M-V S. 870), zuletzt geéindert durch Artikel 2 des Gesetzes vom

4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom ..... ... zur Abgabe einer
und ber die offentiche Auslegung in Kenntnis gesem worden. Die Beteiligung der Nachbarge-
meinden erfolgte geméR § 2 Abs. 2 BauGB.

Wolgast, ..

Der Biirgermeister Siegel

®

. Der Entwurf der 13. Anderung des wirksamen Flgchennutzungsplanes, bestehend sus der Plan-
zeichnung (Teil A), wurde am

der 13. Anderung des wirksamen Flachennutzungsp\anes wurde mit Beschluss der Stadlvertretung
billigt.

vom

Wolgast, ........

Der Biirgermeister Siegel

9. Die Genehmigung der 13. Anderung des wirksamen Flachennu!zungsp\snes wurde gema!& §6
Abs. 1 BauGB mit Verfigung der héheren Verwaltungsbehorde vom Az:
mit und Hinweisen erteilt.

Wolgast,

Der Biirgermeister Siegel

0. Die Nebenbestimmungen wurden durch den Beschluss der Stadtvertretung vom

vor
22. Mai 2021 (GVOBI. M-V S. 790, 794).

- WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Jul
zong lBGB\ I'S. 2585), zuletzt gedndert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBI. | S.

des Landes - LWaG M-V) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 30. November 1992 (GVOB\ M-V S. 669), zuletzt geandert durch Artikel 9 des
Gesetz vom 14. Mal 2024 (GVOBI. M-V S. 154,184).

Stadt Wolgast
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13. Anderung des wirksamen Fl&chennutzungsplanes
der Stadt Wolgast i.V.m. dem Bebauungsplan Nr. 41
"Lebensmitteleinzelhandelsbetrieb 6stlich der
HufelandstraRe" der Stadt Wolgast

die Hinweise sind beachtet. Das wurde mit Verfigung der hoheren
o AZ . bestéitigt.

Wolgast,

Der Biirgermeister Siegel

1. Die 13. Anderung des wirksamen Flichennutzungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil
A) mit der Begriindung, wird hiermit ausgefertigt.

Wolgast, ..........

Der Biirgermeister Siegel

2. Die 13. Anderung des wirksamen Flachennutzungsplanes, beslshend aus der Planzeichnung (Teil
A),ist mit der sowie mit einer Erkla-
rung tber die Art und Weise der der L und de der Of-
fonilchkeits- und Behrdonbetaligung Gomah §6a BauGH im Amisboton “Am Peoncstrom’ am

... ortsiiblich bekannt gemacht worden.

Die Bekanntmachung und die 13. Anderung des wirksamen Flachennutzungsplanes mit der Be-
griindung und der zusammenfassenden Erklarung sind auch auf der Homepage der Stadt Wolgast
unter www. wolgast.de und in dem zentralen Landesportal unter der Adresse https://www.bauportal-
mv.defbauportal/Bauleitplaene eingestellt

Die Stelle, bei der der Plan auf die Dauer wéhrend der Di von jedermann

Ubersichtsla 1 zur Lage

R
Geltungsbereich
ing des Flachennuizungsplanes

werden kann und iiber dessen Inhalt Auskunft zu erhalten ist, wurde ebenfalls am . durch
Abdruck im Amtsboten ,Am Peenestrom* bekannt gegeben. In der Bekanntmachung ist auf die Gel-
tendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Méngeln der Abwa-
gung sowie auf die Rechtsfolge (§ 214 und § 215 BauGB) und weiter auf Faligkeit und Erldschen
von Entschédigungsanspriichen (§ 44 BauGB) sowie auf Bestimmungen der Kommunalverfassung
des Landes Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) vom 13. Juli 2011 (GVOBL. M-V S.777), in Kraft
getreten geman Artikel 3 Abs. 1 dieses Gesetzes am 05.09.2011, hingewiesen worden.

Die 13. Anderung des wirksamen Flachennutzungsplanes der Stadt Wolgast ist mit Ablauf des
 wirksam geworden.

Wolgast, ...

Der Biirgermeister Siegel
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TEIL 1 - VORENTWURF BEGRUNDUNG ZUR 13. ANDERUNG DES WIRKSAMEN-
FLACHENNUTZUNGSPLANES DER STADT WOLGAST

1 Rechtsgrundlagen

Die Unterlagen des Vorentwurfes der 13. Anderung des wirksamen Flachennutzungsplanes der
Stadt Wolgast werden auf der Grundlage der folgenden Vorschriften erarbeitet:

- Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBI. | S. 3634),
zuletzt gedndert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBI. 2023 | Nr.394);

- Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (BauNVO) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 21. November 2017 (BGBI. | S. 3786), zuletzt geandert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 03. Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr.176);

- Verordnung Uber die Ausarbeitung der Bauleitpldne und die Darstellung des Planinhaltes (Plan-
zeichenverordnung 1990 - PlanzV) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. | S. 58), zuletzt geandert
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. | S. 1802);

- Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 15. Oktober 2015 (GVOBI. M-V 2015 S. 344), zuletzt gedndert durch Gesetz vom
26. Juni 2021 (GVOBI. M-V S. 1033);

- Kommunalverfassung fir das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 13. Juli 2011 (GVOBI. M-V S. 777), zuletzt geandert durch Artikel 3 des
Gesetzes vom 18. Dezember 2023 (GVOBI. M-V S. 934, 939);

- Gesetz Uber die Raumordnung und Landesplanung des Landes Mecklenburg-Vorpommern -
Landesplanungsgesetz (LPIG) — in der Fassung der Bekanntmachung vom 05. Mai 1998
(GVOBI. M-V S. 503, 613), zuletzt geédndert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 09. April 2020
(GVOBI. M-V S. 166);

- Gesetz Uber Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom
29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), zuletzt geandert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 8. De-
zember 2022 (BGBI. | S. 2240);

- Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausfiihrung des Bundesnaturschutzgesetzes
(Naturschutzausfuhrungsgesetz — NatSchAG M-V) vom 23. Februar 2010 (GS M-V GI Nr. 791-8),
zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. Mérz 2023 (GVOBI. M-V S. 546);

- Waldgesetz fir das Land Mecklenburg-Vorpommern (Landeswaldgesetz - LWaldG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 27. Juli 2011 (GVOBI. M-V S. 870), zuletzt geandert durch Artikel
2 des Gesetzes vom 22. Mai 2021 (GVOBI. M-V S. 790,794).

- Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz WHG) vom 31. Juli 2009
(BGBI. I S. 2585), zuletzt ge&ndert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023
(BGBI. 2023 | Nr.409);

- Denkmalschutzgesetz — DSchG M-V — in der Fassung der Bekanntmachung vom 06. Januar
1998 (GVOBI. M-V S. 12, 247; GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 224-2), zuletzt geéndert durch Artikel 10
des Gesetzes vom 12. Juli 2010 (GVOBI. M-V S. 383, 392);

- Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 18.03.2021 (BGBI. | S. 540), zuletzt gedndert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 22. De-
zember 2023 (BGBI. 2023 | Nr.409)

- Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) vom 17. Mérz 1998 (BGBI. | S. 502), zuletzt geandert
durch Artikel 7 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBI. | S. 306),
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2 Anlass der Planung

2.1 Ziel und Zweck der Planung

Die Bauleitplane dienen dazu, eine nachhaltige stadtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl
der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung zu gewahrleisten. Sie tragen
dazu bei, eine menschenwirdige Umwelt zu sichern.

Die naturlichen Lebensgrundlagen sind zu schitzen und zu entwickeln. Die stadtebauliche Ge-
stalt und das Orts- und Landschaftsbild sind baukulturell zu erhalten und zu entwickeln. Die
stadtebauliche Entwicklung soll vorrangig durch Mafinahmen der Innenentwicklung erfolgen.

Der Flachennutzungsplan (FNP) ist ein vorbereitender Bauleitplan nach § 1 Abs. 2 Baugesetz-
buch (BauGB).

Im Flachennutzungsplan als dem vorbereitenden Teil der Bauleitplanung trifft die Stadt erste
grundlegende Aussagen Uber ihre Vorstellungen und planerischen Absichten flir die Nutzung
des gesamten Stadtgebiets. Die Aussagen der Stadt beziehen sich auf die bebauten und be-
baubaren Flachen, aber ebenso auf die weiterhin von einer baulichen Nutzung frei zu haltenden
Flachen. Damit dient der Flachennutzungsplan in seiner flachenhaften Ausweisung der Vorbe-
reitung einer kiinftigen baulichen oder sonstigen Nutzung.

Die Darstellungen im Flachennutzungsplan sind verbindlich fir die aufstellende Stadt, andere
Behorden und offentliche Planungstrager.

Bei den fir die Bebauung vorgesehenen Flachen stellt der Flachennutzungsplan entsprechend
8 1 Abs. 1 BauGB uberwiegend die allgemeine Art der baulichen Nutzung dar. Dartiber hinaus-
gehende Differenzierungen erfolgen lediglich fiir die geplanten Sondergebiete. Den Sonderge-
bieten werden zudem Zweckbestimmungen zugewiesen.

Weitere Differenzierungen sind im Bedarfsfall Giber die verbindliche Bauleitplanung zu regeln.

Gemall § 8 Abs. 2 BauGB sind Bebauungsplane aus dem jeweiligen Flachennutzungsplan zu
entwickeln. Als Ortssatzung sind die Bebauungsplane dann rechtsverbindlich. Der Flachennut-
zungsplan wird nach der Genehmigung durch die hdhere Verwaltungsbehtérde mit der Be-
kanntmachung wirksam.

Im wirksamen Flachennutzungsplan wird der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 41 ,Le-
bensmitteleinzelhandelbetrieb 6stlich der Hufelandstral3e” der Stadt Wolgast als Flache fur den
Gemeinbedarf mit der Spezifizierung ,Gymnasium* dargestellt. Bebauungspléne sind aus dem
Flachennutzungsplan zu entwickeln. Folglich wird der Bebauungsplan 41 nicht aus dem wirk-
samen Flachennutzungsplan entwickelt. Im Rahmen der 13. Anderung des wirksamen Fla-
chennutzungsplanes soll das Plangebiet als sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung
grof¥flachiger Einzelhandel gemaR § 11 BauNVO ausgewiesen werden.

Der wirksame Flachennutzungsplan der Stadt Wolgast ist im Parallelverfahren gemafl den im
Zusammenhang der Aufstellung des Bebauungsplanes 41 stehenden stddtebaulichen Zielset-
zungen zu andern.

Das Stadtgebiet Nord in Wolgast ist seit dem Umzug eines Lebensmittelmarktes in einen ande-
ren Stadtteil von Wolgast unterversorgt. Anwohner missen weite Wege zu Ful3 bewaltigen, um
die nachstgelegene Einkaufsmdglichkeit zu erreichen.
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Ziel ist es, die entstandene Versorgungsliicke zu decken. Der Stadt Wolgast liegen bereits kon-
krete Ansiedlungs- und Erweiterungsprojekte vor. Es wird ein NORMA Lebensmittelmarkt mit
einer Verkaufsflache von circa 1.400 m? errichtet. Zudem ist ein Backer mit einer Verkaufsflache
von circa 97 m? angedacht.

Um Baurecht zu schaffen, wurde vom Landkreis Vorpommern-Greifswald angeregt einen Be-
bauungsplan aufzustellen und die Anderung des wirksamen Flachennutzungsplanes der Stadt
Wolgast durchzufiihren, um die Rechtsgrundalgen fir den vorgesehenen NORMA Lebensmit-
telmarkt zu schaffen.

Eine landesplanerische Stellungnahme liegt derzeit nicht vor.

2.2 Anderung des Flachennutzungsplanes
Die Stadt Wolgast verfugt Uber einen wirksamen Flachennutzungsplan.

Die Stadtvertretung der Stadt Wolgast hat in der 6ffentlichen Sitzung am 09. September 2024
beschlossen, die 13. Anderung des wirksamen Flachennutzungsplanes der Stadt Wolgast
durchzufihren.

Im wirksamen Flachennutzungsplan wird der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 41 ,Le-
bensmitteleinzelhandelbetrieb 6stlich der Hufelandstral3e” der Stadt Wolgast als Flache fur den
Gemeinbedarf mit der Spezifizierung ,,Gymnasium“ dargestellt. Durch die im Bebauungsplan Nr.
41 ausgewiesenen baulichen Malinahmen befinden sich die stadtebaulichen Zielsetzungen der
Stadt Wolgast nicht in Ubereinstimmung mit den ausgewiesenen Darstellungen im wirksamen
Flachennutzungsplan.

Als geplante Nutzungsart ist die Festsetzung eines sonstigen Sondergebietes mit der Zweckbe-
stimmung grof3flachiger Einzelhandel gemaf § 11 BauNVO vorgesehen.

Bebauungspléane sind aus dem wirksamen Flachennutzungsplan der Gemeinde bzw. der Stadt
zu entwickeln.

Die Darstellungen im wirksamen Flachennutzungsplan der Stadt Wolgast stehen nicht im Ein-
klang mit den gemeindlichen Zielsetzungen, die im rdumlichen Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes Nr. 41 ausgewiesen sind.

In Verbindung mit der Aufstellung der Satzung des Bebauungsplanes Nr. 41 ist es deshalb er-
forderlich, die 13. Anderung des wirksamen Flachennutzungsplanes vorzunehmen.

Da die vorhandene und die geplante Nutzungsart im wirksamen Flachennutzungsplan nicht
Ubereinstimmen und mit der Aufstellung der Satzung des Bebauungsplanes Nr. 41 eine gean-
derte gemeindliche Entwicklung beabsichtigt ist, wird eine Anderung des wirksamen Flachen-
nutzungsplanes erforderlich.

Der Flachennutzungsplan wird in einem separaten Bauleitplanverfahren parallel zur Aufstellung
der Satzung des Bebauungsplanes Nr. 41 ,Lebensmitteleinzelhandelsbetrieb 6stlich der Hufel-
andstral3e” der Stadt Wolgast gedndert.

Im Rahmen des durchzufiihrenden Bauleitplanverfahrens der 13. Anderung des wirksamen Fla-
chennutzungsplanes der Stadt Wolgast erfolgt eine Anpassung der Art der baulichen Nutzung
im ausgewiesenen Anderungsbereich. Die gemeindlichen Zielsetzungen werden in Uberein-
stimmung mit der vorgesehenen stadtebaulichen Entwicklung gebracht.
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Die 13. Anderung des wirksamen Flachennutzungsplanes der Stadt Wolgast bedarf einer Ge-
nehmigung der hoheren Verwaltungsbehdrde.

Bei der Aufstellung des vorbereitenden Bauleitplanes werden insbesondere die Belange des
Umweltschutzes, des Naturschutzes und der Landschaftspflege gemaRd § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB
beriicksichtigt. Die Belange, die sich aus naturschutzrechtlicher Sicht mit der Art der Anderung
der Flachennutzung ergeben, werden in der Scopingunterlage (Teil 2 der Begriindung) unter-
sucht und dargestellt.

2.3 Angaben zum Planverfahren

Die 13. Anderung des wirksamen Flachennutzungsplans der Stadt Wolgast erfolgt im Regelver-
fahren. Folglich ist eine Umweltprifung durchzufuhren.

Im Regelverfahren wird eine zweimalige Beteiligung der Offentlichkeit, der Behorden und sons-
tigen Trager offentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden vorgenommen.

Ziel der Offentlichkeits- und Behordenbeteiligung ist die vollstandige Ermittlung der von der Pla-
nung berthrten Belange und der Informationen der Offentlichkeit.

Von der 13. Anderung des wirksamen Flachennutzungsplanes der Stadt Wolgast ist gemaf3
Aufstellungsbeschluss der Stadt Wolgast ein Anderungsbereich betroffen.

In Abstimmung mit der Stadt Wolgast, Bauamt, wurde unter Zugrundelegung des Vorentwurfs
des Bebauungsplanes Nr. 41 eine Scopingunterlage fir die 13. Anderung des wirksamen Fla-
chennutzungsplanes erarbeitet.

2.4 Ubergeordnete Planungen
¢ Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern

Das Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern (LEP M-V) ist eine quer-
schnittsorientierte und fachibergreifende raumbezogene Rahmenplanung, die fir eine nach-
haltige und zukunftsfahige Entwicklung des Landes einsteht. Das aktuelle Programm ist seit
dem Juni 2016 mit seinen bindenden Leitlinien der Landesentwicklung und den Programms-
atzen gultig.

Die Stadt Wolgast ist gemafld dem Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern
als Mittelzentrum eingestuft. Mittelzentren sollen als regional bedeutsame Infrastrukturstandorte
gesichert und weiterentwickelt werden. Sie sollen in ihrer Funktion als Wirtschafts- und Arbeits-
standorte gestarkt werden.

e Regionales Raumentwicklungsprogramm Vorpommern

Bei Festlegungen zu gleichen Nutzungsanspriichen werden im Landesraumentwicklungspro-
gramm von Mecklenburg-Vorpommern die landesweit bedeutsamen Erfordernisse festgelegt,
die in den regionalen Programmen konkretisiert und ausgeformt werden.

Das aufgestellte Regionale Raumentwicklungsprogramm fir die Planungsregion Vorpommern
ist gemal 8§ 4 Abs. 2 Satz 1 des LPIG auf einen Zeithorizont von circa 10 Jahren ausgerichtet.
Das Regionale Raumentwicklungsprogramm Vorpommern ist seit August 2010 gultig.
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Gemal dem regionalen Raumentwicklungsprogramm gehért die Stadt Wolgast zu den Mittel-
zentren.

Die Festlegung der Mittelzentren erfolgt im Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-
Vorpommern. Neben den Oberzentren sind die Mittelzentren wichtige Standorte fiir Wirtschaft,
Handel und Dienstleistungen. Dartber hinaus haben die Angebote in den Bereichen Bildung,
Kultur und Soziales eine groRe Bedeutung. Die Mittelzentren tragen wesentlich zur Stabilisie-
rung der Landlichen Raume bei.

Mittelzentren versorgen die Bevdlkerung ihres Mittelbereichs mit Gitern und Dienstleistungen
des gehobenen Bedarfs.

2.5 Fachbeitrage

e Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag

Fur die Abprifung des Eintretens artenschutzrechtlicher Verbotstatbestande wurde ein Fachbei-
trag mit naturschutzfachlichen Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Prifung (saP)
durch das Buro ,Kompetenzzentrum Naturschutz & Umweltbeobachtung® im Oktober 2024 auf-
gestellt.

Als relevante Artkulisse werden untersucht: Amphibien, Flederméuse, Weichtiere, Sauger
(Fischotter, Biber), Rundméauler, Fische und Vogel.

Zur Anwendung der Einschlagigkeit artenschutzrechtlicher Verbotstatbestande sind Vermei-
dungs- und Minderungsmaflinahmen vorgesehen. Diese wurden im Bebauungsplan Nr. 41 | Le-
bensmitteleinzelhandelsbetrieb dstlich der HufelandstraRe" der Stadt Wolgast festgesetzt.

2.6 Planungsunterlagen

Die Darstellung der 13. Anderung des wirksamen Flachennutzungsplanes erfolgt auf der Grund-
lage des wirksamen Flachennutzungsplanes der Stadt Wolgast. Die Anderung der Art der bauli-
chen Nutzungen wird nordwestlichen Ortslage von Wolgast vorgenommen.

3 Lage des Gebietes, Geltungsbereich und GréRRe

Das Plangebiet 13. Anderung des wirksamen Flachennutzungsplanes der Stadt Wolgast befin-
det sich nordwestlich von Wolgast. Wolgast befindet sich im Landkreis Vorpommern-Greifswald
und im Nordosten des Landes Mecklenburg-Vorpommern.

Das Plangebiet befindet sich 6stlich der Hufelandstraf3e. Im Norden durch angrenzende Bebau-
ung, im Osten durch die Kleingartenanlagen, im Suden durch eine Freiflache (ehemalige Sport-
flache des Gymnasiums Wolgast) und im Osten durch das ,Kleeblattcenter” begrenzt.

Der raumliche Geltungsbereich der 13. Anderung des wirksamen Flachennutzungsplanes um-
fasst folgende Flurstiicke:

Gemarkung Wolgast
Flur 15
Flurstiicke 27/61 und 27/54 (tw.)

Der Anderungsbereich des wirksamen Flachennutzungsplanes der Stadt Wolgast umfasst ins-
gesamt eine Flache von 9.055 mz2.
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4 Planinhalte

4.1 Nutzungen

Die im wirksamen Flachennutzungsplan der Stadt Wolgast dargesteliten Nutzungen der Flachen
bleiben bis auf den angegebenen Geltungsbereich des Anderungsbereiches der 13. Anderung
des Flachennutzungsplanes bestehen.

Der raumliche Geltungsbereich des Plangebietes, in dem die Art der Bodennutzung geandert
wird, ist sowohl im Ubersichtsplan als auch in der Planzeichnung ausgewiesen.

Ziel ist es, den Bereich innerhalb des Gemeindegebietes, fur die sich eine andere Entwicklung in
der Art der Flachennutzung ergeben hat, an die geédnderten Nutzungsbedirfnisse anzupassen.
Die vorhandenen Bodennutzungen werden in Ubereinstimmung mit dem gemeindlichen Entwick-
lungsziel gebracht. In dem genannten Teilgebiet ist deshalb die Art der Darstellung der Flachen-
nutzung zu andern.

Es ist beabsichtigt nordwestlich im Stadtgebiet von Wolgast einen Lebensmitteleinzelhandels-
betrieb anzusiedeln.

Der raumliche Geltungsbereich der 13. Anderung des Flachennutzungsplanes ist derzeit unbe-
nutzt. Ein Teil der innerstadtischen Brachflache ist bereits versiegelt.

Durch die 13. Anderung des wirksamen Flachennutzungsplanes der Stadt Wolgast wird die
stadtebauliche Entwicklung innerhalb des Gemeindegebietes mit der geplanten Art der Fla-
chennutzung in Ubereinstimmung gebracht.

4.2 Planungskonzept

In der 13. Anderung des wirksamen Flachennutzungsplanes der Stadt Wolgast wird der Ande-
rungsbereich dargestellt und gekennzeichnet.

Die Darstellungen der weiteren Flachennutzungen und die Angaben des wirksamen Flachen-
nutzungsplanes sind weiterhin gultig und bleiben von der 13. Anderung des Flachennutzungs-
planes unberihrt.

Der Umgriff des Anderungsbereiches umfasst den raumlichen Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes Nr. 41 ,Lebensmitteleinzelhandelsbetrieb 6stlich der HufelandstraBe“ der Stadt
Wolgast.

Im Anderungsbereich wird entsprechend der vorgesehenen Nutzung ein sonstiges Sonderge-
biet mit der Zweckbestimmung grof3flachiger Einzelhandel gemaR § 11 Baunutzungsverordnung
festgesetzt.

Ziel ist es, mit der Errichtung des NORMA-Marktes einen unterversorgten Bereich im Wolgaster
Stadtgebiet zu decken. Es wird ein NORMA Lebensmittelmarkt mit einer Verkaufsflache von
circa 1.400 m? errichtet. Zudem ist ein Bécker mit einer Verkaufsflache von circa 97 m? ange-
dacht.

Der Standort fur den geplanten NORMA Lebensmittelmarkt befindet sich in der Hufelandstralie.
Im raumlichen Geltungsbereich befand sich vor einigen Jahren noch ein Schulgebaude. Dieses
wurde abgerissen. Seitdem ist die Flache unbenutzt. Mit der vorgesehenen Bebauung mit ei-
nem NORMA-Lebensmittelmarkt wird eine grof3e innerstadtische Brachflache wiederbelebt und
ein stadtebaulicher Missstand beseitigt.
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Gemal3 der Auskunft vom Landkreis Vorpommern-Greifswald befindet sich der Standort fir das
Vorhaben nicht innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils nach § 34 BauGB. Er
liegt innerhalb einer unbebauten Flache von knapp 300 m. Der Bebauungszusammenhang wird
dadurch unterbrochen. Daher handelt es sich um keine Baulicke im klassischen Sinne, son-
dern um ,Auf3enbereich” im Innenbereich.

Zur Sicherung der stadtebaulichen Ordnung sind die entsprechenden planungsrechtlichen Vo-
raussetzungen fur die Errichtung einer Filiale zu schaffen.

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 41 sowie der im Parallelverfahren durchzufihren-
den 13. Anderung des wirksamen Flachennutzungsplanes der Stadt Wolgast werden diese
Grundlagen baurechtlich vorbereitet.

Die Art der baulichen Nutzung wird im Anderungsbereich der 13. Anderung des wirksamen Fla-
chennutzungsplanes der Stadt Wolgast den vorhandenen Bedarfsanspriichen angepasst.

Eine Untersuchung der Umweltbelange erfolgt in der Scopingunterlage (Teil 2 der Begrindung).

4.3 Flachenbilanz

Im Rahmen der 13. Anderung des wirksamen Flachennutzungsplanes der Stadt Wolgast wird
die folgende Anderung in der Art der Flachennutzung vorgenommen:

Der raumliche Geltungsbereich der 13. Anderung des wirksamen Flachennutzungsplanes der
der Hansestadt Anklam betragt 9.055 m2.

Der Plangeltungsbereich wird neu als sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung grol3-
flachiger Einzelhandel gemal § 11 Baunutzungsverordnung ausgewiesen.

vorhandene geplante
Art der Flachennutzung Flachennutzung in m? Flachennutzung in m?

Flache fur den Gemeinbedarf 8.920
mit der Spezifikation Gymna-
sium
Wohnbauflache

135
Sonstiges Sondergebiet mit 9.055
der Zweckbestimmung grof3-
flachiger Einzelhandel

4.4 Sonstige Angaben

Im Rahmen der 13. Anderung des wirksamen Flachennutzungsplanes der Stadt Wolgast wer-
den planrelevante Belange untersucht und zu gegebener Zeit in die Begrindung aufgenommen.
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TEIL 2 — UNTERLAGE ZUR ABSTIMMUNG DES UNTERSUCHUNGSUMFANGES UND DES
DETAILLIERUNGSGRADES DER UMWELTPRUFUNG gemaR 88 2 Abs. 4 und 2 a
BauGB

1 Einleitung
1.1 Rechtliche Grundlagen

Fur die Belange des Umweltschutzes nach 8 1 Abs. 6 Nr. 7 und 8§ 1 a ist eine Umweltprufung
durchzufihren, in der die voraussichtlichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Um-
weltbericht beschrieben und bewertet werden.

Im Rahmen der Umweltprifung zur Satzung des Bebauungsplanes Nr. 41 ,Lebensmitteleinzel-
handelsbetrieb 6stlich der Hufelandstrale” der Stadt Wolgast wird zunéchst eine Scopingunter-
lage erarbeitet, in der der Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprifung zusammen mit
den Beteiligten festgelegt werden.

Wichtigste Grundlagen fiir die Erstellung der Scopingunterlage bilden tberwiegend folgende
Rechtsvorschriften (Auszug):

- Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBI. | S. 3634),
zuletzt geadndert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBI. 2023 | Nr.394);

- Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (BauNVO) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 21. November 2017 (BGBI. | S. 3786), zuletzt geandert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 03. Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr.176);

- Verordnung Uber die Ausarbeitung der Bauleitpldne und die Darstellung des Planinhaltes (Plan-
zeichenverordnung 1990 - PlanzV) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. | S. 58), zuletzt geandert
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. | S. 1802);

- Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 15. Oktober 2015 (GVOBI. M-V 2015 S. 344), zuletzt gedndert durch Gesetz vom
09. April 2024 (GVOBI. M-V S. 110);

- Kommunalverfassung fir das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 16. Mai 2024 (GVOBI. M-V S. 351);

- Gesetz Uber die Raumordnung und Landesplanung des Landes Mecklenburg-Vorpommern -
Landesplanungsgesetz (LPIG) — in der Fassung der Bekanntmachung vom 05. Mai 1998
(GVOBI. M-V S. 503, 613), zuletzt gedndert durch das Gesetz vom 13. Mai 2024 (GVOBI. M-V
S. 149);

- Gesetz Uber Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom
29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), zuletzt gedndert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 03. Juli
2024 (BGBI. 2024 | Nr. 225);

- Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausfiihrung des Bundesnaturschutzgesetzes
(Naturschutzausfuhrungsgesetz — NatSchAG M-V) vom 23. Februar 2010 (GS M-V GI Nr. 791-8),
zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. Méarz 2023 (GVOBI. M-V S. 546);

- Waldgesetz fir das Land Mecklenburg-Vorpommern (Landeswaldgesetz - LWaldG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 27. Juli 2011 (GVOBI. M-V S. 870), zuletzt ge&ndert durch Artikel
2 des Gesetzes vom 22. Mai 2021 (GVOBI. M-V S. 790,794).

- Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz WHG) vom 31. Juli 2009
(BGBI. | S. 2585), zuletzt gedndert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023
(BGBI. 2023 | Nr.409);
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- Denkmalschutzgesetz — DSchG M-V — in der Fassung der Bekanntmachung vom 06. Januar
1998 (GVOBI. M-V S. 12, 247; GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 224-2), zuletzt gedndert durch Artikel 10
des Gesetzes vom 12. Juli 2010 (GVOBI. M-V S. 383, 392);

- Gesetz uber die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 18.03.2021 (BGBI. | S. 540), zuletzt geéndert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 08. Mai
2024 (BGBI. 2024 | Nr. 151)

- Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) vom 17. Mérz 1998 (BGBI. | S. 502), zuletzt geandert
durch Artikel 7 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBI. | S. 306),

- Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) vom 16. Februar 2005 (BGBI. | S. 258, 896), zu-
letzt geandert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 21. Januar 2013 (BGBI. | S. 95);

- Richtlinie 2009/147/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 30. November
2009 uber die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (Vogelschutz-Richtlinie), aktuelle konso-
lidierte Fassung vom 26. Juni 2019

1.2 Darstellung des Vorhabens

Entsprechend den 88 2 Abs. 4 und 2 a BauGB besteht grundsétzlich die Pflicht zur Durchfiuh-
rung einer Umweltprufung fur alle Bauleitplane im Rahmen des Aufstellungsverfahrens. Dabei
gilt die Pflicht zur Durchfiihrung einer Umweltprifung nicht nur fiir die Aufstellung, sondern auch
fur die Anderung, Erganzung und Aufhebung der Bauleitplane.

Im Rahmen des Verfahrens zur 13. Anderung des wirksamen Flachennutzungsplanes der Stadt
Wolgast der Stadt Wolgast wird eine Umweltprifung (UP) durchgefiihrt und ein Umweltbericht
gemal den 88 2 Abs. 4 und 2 a BauGB erstellt. Funktion der Umweltprifung ist die Ermittlung,
Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen der jeweiligen Planung. Die
Beschreibung und Bewertung der in 8 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB i. V. m. § 1 a BauGB genannten
Umweltbelange erfolgt im Umweltbericht.

Die Stadtvertretung der Stadt Wolgast hat in der 6ffentlichen Sitzung am 09. September 2024
beschlossen, die 13. Anderung des wirksamen Flachennutzungsplanes der Stadt Wolgast
durchzufihren.

Ziel ist es, die entstandene Versorgungsliicke zu decken. Der Stadt Wolgast liegen bereits kon-
krete Ansiedlungs- und Erweiterungsprojekte vor. Es wird ein NORMA Lebensmittelmarkt mit
einer Verkaufsflache von circa 1.400 mz2 errichtet. Zudem ist ein Backer mit einer Verkaufsflache
von circa 97 m? angedacht.

Um Baurecht zu schaffen, wurde vom Landkreis Vorpommern-Greifswald angeregt,

einen Bebauungsplan aufzustellen und die Anderung des wirksamen Flachennutzungsplanes
der Stadt Wolgast durchzufiihren, um die Rechtsgrundalgen fir den vorgesehenen NORMA
Lebensmittelmarkt zu schaffen.
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1.3  Anderung des Flachennutzungsplanes
Die Stadt Wolgast verfugt Uber einen wirksamen Flachennutzungsplan.

Im wirksamen Flachennutzungsplan wird der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 41 ,Le-
bensmitteleinzelhandelbetrieb 6stlich der Hufelandstral3e” der Stadt Wolgast als Flache fur den
Gemeinbedarf mit der Spezifizierung ,Gymnasium“ dargestellt. Durch die im Bebauungsplan Nr.
41 ausgewiesenen baulichen Malinahmen befinden sich die stadtebaulichen Zielsetzungen der
Stadt Wolgast nicht in Ubereinstimmung mit den ausgewiesenen Darstellungen im wirksamen
Flachennutzungsplan.

Als geplante Nutzungsart ist die Festsetzung eines sonstigen Sondergebietes mit der Zweckbe-
stimmung grof3flachiger Einzelhandel gemaf § 11 BauNVO vorgesehen.

Bebauungspléane sind aus dem wirksamen Flachennutzungsplan der Gemeinde bzw. der Stadt
zu entwickeln.

Die Darstellungen im wirksamen Flachennutzungsplan der Stadt Wolgast stehen nicht im Ein-
klang mit den gemeindlichen Zielsetzungen, die im rdumlichen Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes Nr. 41 ausgewiesen sind.

In Verbindung mit der Aufstellung der Satzung des Bebauungsplanes Nr. 41 ist es deshalb er-
forderlich, die 13. Anderung des wirksamen Flachennutzungsplanes vorzunehmen.

Da die vorhandene und die geplante Nutzungsart im wirksamen Flachennutzungsplan nicht
Ubereinstimmen und mit der Aufstellung der Satzung des Bebauungsplanes Nr. 41 eine gean-
derte gemeindliche Entwicklung beabsichtigt ist, wird eine Anderung des wirksamen Flachen-
nutzungsplanes erforderlich.

Der Flachennutzungsplan wird in einem separaten Bauleitplanverfahren parallel zur Aufstellung
der Satzung des Bebauungsplanes Nr. 41 ,Lebensmitteleinzelhandelsbetrieb dstlich der Hufel-
andstralRe“ der Stadt Wolgast gedndert.

Im Rahmen des durchzufiinrenden Bauleitplanverfahrens der 13. Anderung des wirksamen Fla-
chennutzungsplanes der Stadt Wolgast erfolgt eine Anpassung der Art der baulichen Nutzung
im ausgewiesenen Anderungsbereich. Die gemeindlichen Zielsetzungen werden in Uberein-
stimmung mit der vorgesehenen stadtebaulichen Entwicklung gebracht.

Das Plangebiet umfasst die Flurstiicke 27/61 und 27/54 (tw.) der Flur 15 der Gemarkung Wol-
gast.

Der raumliche Geltungsbereich der 13. Anderung des wirksamen Flachennutzungsplanes der
Hansestadt Anklam betragt 9.055 mz.

1.4 Ziele des Umweltschutzes

Es gelten vorrangig die allgemein gultigen Ziele des Umweltschutzes, die sich u. a. aus dem
Bundesnaturschutzgesetz — BNatSchG — sowie dem Naturschutzausfihrungsgesetz — NatSchAG
M-V — ergeben.

Das Plangebiet der 13. Anderung des wirksamen Flachennutzungsplanes der Stadt Wolgast
befindet sich Ostlich der Hufelandstral3e. Im Norden wird das Plangebiet durch angrenzende
Bebauung, im Osten durch die Kleingartenanlagen, im Stden durch eine Freiflache (ehemalige
Sportflache des Gymnasiums Wolgast) und im Osten durch das ,Kleeblattcenter” begrenzt.
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2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen
Nachfolgend werden die einzelnen Schutzgiter kurz beschrieben.

Die vorliegenden Kenntnisse bei den einzelnen umweltrelevanten Schutzgitern vor und nach
der MalRBhahmenrealisierung werden dargestellt und die beabsichtigten Vermeidungs-, Vermin-
derungs- und AusgleichsmalRnhahmen erlautert.

2.1 Bestandsaufnahme
2.1.1 Schutzgut Klima und Lufthygiene

Das Plangebiet liegt im maritim gepragten Kistenklima. Der regionale Einfluss der Ostsee ist
sehr hoch. Aufgrund der geringeren Winterniederschlage ist der Bereich als benachteiligt zu
anderen Regionen Mecklenburg-Vorpommerns zu sehen.

Vorbelastungen gehen von Emissionen des Verkehrs auf den angrenzenden Stral3en sowie der
angrenzenden Bebauung als auch von der Warmluftbildung infolge der Sonneneinstrahlung auf
den grof¥flachigen Versiegelungsbereichen und Gebaudefassaden im unmittelbaren Umfeld aus.

Das Vorhaben hat geringe Wirkungen auf das vorhandene Kleinklima. Durch die zusatzlichen
Versiegelungsflachen sowie die geplante Bebauung kann es zu einer erhéhten Erwarmung des
Geltungsbereiches kommen.

Aufgrund der Vorbelastung ist diese Beeintrachtigung aber als nicht erheblich zu betrachten. Im
Hinblick auf die Luftglte sind ebenfalls keine wesentlichen Immissionsbelastungen zu erwarten.

2.1.2 Schutzgut Boden

Im Stadtgebiet von Wolgast sind stark anthropogen beeinflusste Béden mit sehr heterogen
Sand-, Lehm-, Ton- oder Schuttbdéden vorhanden.

Innerhalb des Plangebietes sind keine natiirlichen Bodengesellschaften vorhanden. Das Uber-
wiegend ehemalige Schulgelande ist durch Teil- und Vollversiegelungen gekennzeichnet, so
dass infolge der planbedingt zu erwartenden weiteren Neuversiegelung keine seltenen und/oder
besonders schiitzenswerte Bodengesellschaften betroffen sein werden.

Ein Eingriff in den Boden erfolgt somit im Bereich der Brachflache. Ein Teil der innerstadtischen
Brachflache ist bereits versiegelt.

2.1.3 Schutzgut Flache

GemalR § 1 a Abs. 2 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen wer-
den. Die Inanspruchnahme von hochwertigen land- oder forstwirtschaftlich genutzten Bdden ist zu
vermeiden. Bodenversiegelungen sollen auf ein unbedingt notwendiges Mal3 begrenzt werden.

Dem § 1 a Abs. 2 BauGB wird demnach besonders Rechnung getragen. Bei dem geplanten Vor-
haben werden keine Flachen in Anspruch genommen, die eine besondere Funktion fir die Land-
wirtschatft, fur Wald oder fir Wohnnutzungen aufweisen. Bei den in Anspruch genommenen Fla-
chen handelt es sich um Siedlungsbrachen.
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2.1.4 Schutzgut Grundwasser und Oberflachenwasser

Im Plangebiet befinden sich keine Oberflachengewasser.

Das Planungsgebiet liegt auRerhalb von Trinkwasserschutzzonen. Es sind keine besonderen
Wert- und Funktionselemente herauszustellen.

Der Grundwasserflurabstand betragt >5 - 10m und wird als hoch geschitzt beurteilt. Die
Schutzwirdigkeit des Grund-und Oberflachenwassers wird im Landesinformationssystem als
~mittel” eingestuft.

2.1.5 Schutzgut Tiere und Pflanzen (Biodiversitét)

Als heutige potentiell naturliche Vegetationsform werden im Gutachtlichen Landschaftsrahmen-
plan der Region Vorpommern angrenzend an das Plangebiet Buchenwalder mesophiler Stand-
orte als Waldmeister-Buchenwald einschlie3lich der Auspréagung als Perlgras-Buchenwald ge-
nannt.

e Biotoptypen

Fur den Geltungsbereich der 13. Anderung des wirksamen Flachennutzungsplanes der Stadt
Wolgast wurde eine Biotoptypenkartierung nach der ,Anleitung fiir Biotopkartierungen im Ge-
lande" angefertigt.

Folgende Biotoptypen sind im Planbereich des Bebauungsplanes vorhanden:

2.7.1 Alterer Einzelbaum (BBA)
2.7.2 Jungerer Einzelbaum (BBJ)
10.1.4 Ruderaler Kriechrasen (RHK)
13.2.1 Siedlungsgebiisch aus heimischen Gehoélzarten (PHX)
13.2.2 Siedlungsgebisch aus nichtheimischen Gehoélzarten (PHY)
13.3.4 Nicht- oder teilversiegelte Freiflache, teilweise mit Spontanvegetation
14.7.2 Versiegelter Rad-und Fulweg (OVF)
14.7.5 Stral3e (OVL)

e Floraund Vegetation

Es kann festgestellt werden, dass die Biotope des Gebietes deutlich anthropogen Utberformt
bzw. beeinflusst sind. Das Plangebiet ist durch die ehemalige Nutzung als Schulstandort vorbe-
lastet. Die Uberwiegende Vegetation auf den Freiflichen besteht aus zwei-bis mehrjahrigen
Arten mit der Dominanz von Grasern, die sich auf dem Ruderalstandort angesiedelt haben (Ru-
deraler Kriechrasen).

e Tiere

Fur das konkrete Plangebiet und angrenzende Flachen liegen keine Untersuchungen und
Beobachtungen zu Brut- und Rastvégeln sowie S&augetieren vor, die Rickschlisse auf das
Plangebiet ermdglichen.

Die relative Gleichférmigkeit der in erster Linie durch anthropogene Einflisse gepragten
Biotoptypen (intensive landwirtschaftliche Nutzung, Siedlungen und verkehrliche Einflisse)
bedingt eine geringe Artendiversitat im Untersuchungsgebiet.
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e Biologische Vielfalt
Es werden drei Ebenen der biologischen Vielfalt unterschieden:

- die genetische Vielfalt,
- die Artenvielfalt und
- die Okosystemvielfalt.

Die genetische Vielfalt ist die Vielfalt innerhalb der Art (intraspezifische Biodiversitat) und um-
fasst z. B. Rassen bei Nutztieren oder Unterarten und Varietaten wildlebender Tier- und Pflan-
zenarten.

Die Artenvielfalt (interspezifische Biodiversitat) beinhaltet die Artenzahl von Flora und Fauna
innerhalb des zu betrachtenden Untersuchungsraumes.

Die Okosystemvielfalt ist die Vielfalt der C')kosyste_me und Landnutzungsarten im Untersu-
chungsraum. Die Erfassung der unterschiedlichen Okosysteme erfolgt Uber die Biotopkartie-
rung.

Die aktuelle Vegetation des Untersuchungsraumes weicht zum Uberwiegenden Teil erheblich
von der potenziellen natirlichen Vegetation ab.

Hochwertige Biotope sind im Plangebiet nicht vorhanden. Die Biotoptypen der Verkehrs- und
Siedlungsflachen besitzen im Untersuchungsraum nur eine nachrangige Bedeutung fir die Bio-
topfunktion.

Mit der Umsetzung des Vorhabens geht eine Umnutzung und Vegetationsveranderung im Plan-
gebiet einher. Eine Beeinflussung gesetzlich geschiitzter Biotope ist durch die geplanten Malf3-
nahmen nicht zu erwarten.

2.1.6 Schutzgut Landschaft
Nach der naturrdumlichen Gliederung gehort das Plangebiet zur Landschaftszone Ostseekis-
tenland, der GrofR¥landschaft ,Usedomer Hiigel-und Boddenland* und Landschaftseinheit

,Peenestromland®.

Das Plangebiet gehort zum Landschaftsbildraum ,Urbaner Raum®. Das Plangebiet wird durch
die angrenzende Bebauung und verkehrliche Anlagen beeinflusst.

Die landschaftsbildbestimmenden Faktoren werden anhand von Kartenmaterial und durch
ortliche Visualisierung beschrieben und bewertet.
2.1.7 Schutzgut Mensch

Die Lebensqualitéat erheblich stérende Immissionen liegen im Planungsraum sowie in der be-
nachbarten Wohnbebauung nicht vor. Das gesamte Gebiet hat derzeit keine Erholungseignung.

Im Rahmen der Erarbeitung der Unterlagen werden planerische und bauleitplanerische
Informationen ausgewertet und der Schutzanspruch des Schutzgutes ,Mensch/Gesundheit” vor
dem Hintergrund der moglichen Auswirkungen des Vorhabens aufgearbeitet.
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2.1.8 Schutzgut Kultur und Sachguter

Nach gegenwartigem Kenntnisstand sind im Bereich des Vorhabens keine Bodendenkmale
bekannt, doch kénnen jederzeit archéologische Fundstellen entdeckt werden.

2.1.9 Wechselwirkungen

Die unversiegelten Flachen schitzen die Bodenoberflache vor Erosion und binden das Oberfla-
chenwasser, fordern also die Grundwasserneubildung sowie die Bodenfunktion. Weiterhin wir-
ken die ,griinen Elemente” durch Sauerstoff-und Staubbindungsfunktion klimaverbessernd und
bieten Tierarten einen potenziellen Lebensraum.

2.2  Schutzgebiete und schiitzenswerte Lebensraume

Das GGB-Gebiet ,Peeneunterlauf, Peenestrom, Achterwasser und Kleines Haff* (DE 2049-302)
befindet sich in einem Abstand von ca. 1.700 m ¢stlich des Plangebietes.

Das EU-Vogelschutzgebiet ,Peenestrom und Achterwasser” (DE 1949-401) befindet sich ca.
1.000 m dstlich des Plangebietes.

Das Landschaftsschutzgebiet L82 ,Insel Usedom mit Festlandgiirtel“ befindet sich in einem Ab-
stand von ca. 1.800 m siiddstlich des Plangebietes.

Gesetzlich geschutzte Biotope nach § 20 NatSchAG MV sind im Plangebiet nicht vorhanden.

Im Plangebiet sind gem. § 18 NatSchAG M-V geschitzte Einzelbdume vorhanden. Es handelt
sich um Ahorn, Kiefern und Birken.

Aufgrund der Entfernung des Plangebiets zu den internationalen Schutzgebieten sowie der lo-

kalen Wirkung sind keine Beeintrachtigungen der entsprechenden Erhaltungs- und Entwick-
lungsziele sowie der darin vorkommenden Arten zu erwarten.

2.3  Kurzdarstellung der Ermittlung und Beschreibung der Umweltauswirkungen bei
Durchfiihrung der Planung

Aufgrund der baulichen MalRBnhahmen werden die nachfolgend aufgefihrten Auswirkungen auf
Flora und Fauna erwartet.

Allgemeine Vorgehensweise

Aufgrund der baulichen MafRnahmen werden die nachfolgend aufgefiihrten Auswirkungen auf
Flora und Fauna erwartet.
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Allgemeine Vorgehensweise

Baubedingte Projektwirkungen

- zeitweise Flacheninanspruchnahme/Teilversiegelung von Boden durch Baustelleneinrich-
tungen, Lagerplatze und Baustellenzufahrten

- Bodenverdichtung durch den Einsatz von Bau- und Transportfahrzeugen

- Bodenabtrag/-umlagerung durch die Verlegung von Erdkabeln sowie Gelandemodellierun-
gen

- temporare Larmemission und Erschitterungen bei den Bautatigkeiten zur Errichtung von
Gebé&uden und Anlagen sowie durch den zunehmenden Baustellenverkehr

- temporare Scheuchwirkungen fur Tiere

- temporare Schadstoffemissionen durch Baustellenverkehr und Betriebsmittel

- temporare optische Stérung durch Baufahrzeuge sowie Baustoff-und Restmittellagerungen

Betriebsbhedingte Projektwirkungen

- Stérung der Vegetation auf nicht versiegelten Flachen durch Tritt

- Storungen der Tierwelt durch intensivere Nutzung des Grundstiickes/menschliche Prasenz

Anlagebedingte Projektwirkungen

- Veranderung der Gestalt oder Nutzung von Grundflachen (z.B. Entfernen bzw. Verandern
der Vegetation, Bodenauf- bzw. -abtrag und -verdichtung

- Bodenversiegelung, Verlust von Bodenfunktionen und Nutzungsanderungen

- Veranderung des Bodenwasserhaushaltes

- visuelle Wirkungen (optische Stérung/Beeintrachtigung des Landschaftshildes)

- Flachenentzug und Barriereeffekte durch Einzaunung/Habitatverlust und Funktionsverlust
durch Zerschneidung von Lebensrdumen

- Flachenbeanspruchung (Inanspruchnahme der vorhandenen Biotoptypen, Umwandlung
von Biotoptypen und ggf. Verlust von Teillebensraumen der Flora und Fauna)

Die moglichen Beeintrachtigungen der betroffenen Schutzgiter werden nachfolgend kurz
beschrieben.

Boden

Im Zuge der Errichtung der Bebauung kommt es anlagebedingt durch Neuversiegelungen zu
Eingriffen in den Boden.

Baubedingt sind wéahrend der Bauphase voribergehende Bodenversiegelungen durch Bau-
stelleneinrichtungen zu erwarten. Die Flachen werden nach Beendigung der BaumalRnahme
zurtickgebaut. Entsprechend sind keine nachhaltigen Auswirkungen fir den Boden zu erwarten.
Weiterhin kdnnen Verunreinigungen von Bdden durch Baustellenverkehr und Maschineneinsatz
auftreten. Das Risiko dieser Beeintrachtigungen kann durch Einhaltung der gangigen Sicher-
heitsvorkehrungen im Baubetrieb weitgehend gemindert werden.

Mit Schadstoffeintréagen ist weder durch die Anlage selbst noch durch den Betrieb zu rechnen.
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Flache

Den Vorgaben des § 1a Abs. 2 BauGB zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden wird mit
dem vorliegenden Bebauungsplan Rechnung getragen.

Angesichts der angrenzenden Bebauung und StraBenverkehrsflachen zeigt die Flache jedoch
auch eine hohe Standorteignung fir die angestrebte bauliche Entwicklung.

Hochwertige unbeeintrachtigte Flachen werden mit dem Vorhaben nicht in Anspruch
genommen. Es sind keine erheblichen negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Flache
erkennbar.

Wasser

Die mit der ErschlieBung des Plangebietes verbundenen Flachenversiegelungen, Bodenverdich-
tungen, Abgrabungen und Aufschittungen wirken sich nachteilig auf den Wasserhaushalt des
Gebietes aus, da auf den betroffenen Flachen die Grundwasserneubildung weiter erschwert wird.

Die Versiegelungen von Flachen sind auf das notwendige Maf3 zu beschrénken.

Klima/Lufthygiene

Durch das geplante Vorhaben sind keine erheblichen negativen Auswirkungen auf die lokalkli-
matischen Verhaltnisse zu erwarten. In der Umgebung bleiben die klimawirksamen Freiflachen
erhalten. Sehr kleinflachig sind extremere Temperaturverlaufe und geringere Luftfeuchten durch
versiegelte Flachen zu erwarten.

Die kleinklimatischen Funktionen und Ausgleichswirkungen im Plangebiet werden durch den
zusatzlichen Baukdrper in nur geringem Ausmalfd beeinflusst. Durch die griinordnerischen Fest-
setzungen werden partielle kleinklimatische Beeintrachtigungen aus der Bebauung ausgegli-
chen.

Auswirkungen auf das das Klima sind demnach nur im mikroklimatischen Bereich durch Veran-
derung vorhandener Strukturen im Bereich der Baufelder zu erwarten. Sehr kleinflachig sind
extremere Temperaturverlaufe und geringere Luftfeuchten durch versiegelte Flachen zu
erwarten.

Durch das geplante Vorhaben sind keine erheblichen negativen Auswirkungen auf die lokalkli-
matischen Verhaltnisse zu erwarten. In der Umgebung bleiben die klimawirksamen Freiflachen
erhalten.

Tiere und Pflanzen

Das Plangebiet liegt nicht innerhalb von Schutzgebieten gemeinschaftlicher Bedeutung und
nicht innerhalb von Européischen Vogelschutzgebieten. Ebenfalls werden keine Auswirkungen
auf entsprechende Gebiete erwartet.

Das Plangebiet liegt im innerstadtischen Bereich. Stérungsarme Freiflachen im AufRenbereich
werden nicht beansprucht.

Im Rahmen der Erarbeitung des artenschutzrechtlichen Fachbeitrages (AFB) wurde das
mogliche Vorkommen sowie die Betroffenheit artenschutzrechtlich relevanter Tier- und
Pflanzenarten durch das Vorhaben tberprift.
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Orts-/Landschaftsbild

Im Bereich des Plangebietes ist eine Vorbelastung durch die unmittelbar angrenzende Hufel-
andstral3e und Bebauung bereits gegeben. Der Naturlichkeitsgrad ist somit fiir diesen Bereich
nur als gering einzuschatzen.

Derzeit liegt ein Teil der Flachen brach. Ziel der Planung ist im Wesentlichen die Neuordnung
der Flachen in Verkehrsflachen und Handelsflachen. So wird ermdglicht, dass die bislang un-
genutzten Flachen gestalterisch und funktional aufgewertet werden und eine gute Einbindung in
das Stadtbild erfolgt.

Erhebliche oder nachhaltige Eingriffe in besondere Wert- und Funktionselemente des Land-
schaftsbildes sind nicht zu erwarten.

Mensch/Gesundheit

Das Plangebiet hat derzeit keine Erholungseignung. Fir den Menschen sind im Zusammen-
hang mit der angestrebten Planung und im Hinblick auf die Aspekte Wohnen, Wohnumfeld, Er-
holung, Gesundheit und Wohlbefinden keine erheblichen Auswirkungen zu erwarten.

Die Auswirkungen auf das Schutzgut sind demzufolge als auf3erst gering bzw. als nicht gege-
ben einzustufen.

Die Ansiedlung des NORMA-Marktes tragt zur Starkung der Versorgungsstruktur bei. Daher
wird das Vorhaben von der Stadt Wolgast befilirwortet und unterstiitzt.

Potenzielle Gefahrenquellen fir eine nachhaltige Beeintrachtigung der menschlichen
Gesundheit ergeben sich bei Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften im Planbereich und
angrenzend nicht.

Kultur- und sonstige Sachguter

Werden Bau- und/oder Bodendenkmale berthrt, ist gemafl § 7 Absatz 1 DSchG M-V fiir die
Veranderung der Denkmale die denkmalrechtliche Genehmigung bei der unteren Denkmal-
schutzbehorde des Landkreises Vorpommern-Rigen einzuholen.

3 Kurzdarstellung der MaRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von
Umweltauswirkungen

Um erheblich nachteilige Auswirkungen des Vorhabens auf die verschiedenen Schutzgiter so
gering wie moglich zu halten, sind folgende MalRnahmen geplant:

3.1 MaRnahmen zur Verminderung von Umweltauswirkungen

Um erheblich nachteilige Auswirkungen des Vorhabens auf die verschiedenen Schutzgtter so
gering wie méglich zu halten, sind folgende MalRnahmen geplant:

e Gelandemodellierungen werden so gering wie moglich gehalten.
e Es werden bei der Gestaltung landschaftstypische Elemente verwendet.

e Vorhandene Leitungen werden durch das Vorhaben nicht beeintrachtigt.
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o Der Erhalt der angrenzenden Gehdlzstrukturen sowie Festsetzungen zur Gebaudegestaltung
und -héhe sind geeignete MaRnahmen, die geplanten Gebaude in das Landschaftshild ein-
zupassen, negative Beeintrachtigungen zu vermeiden und das Landschaftsbild aufzuwerten.

Um baubedingte Eingriffe zu minimieren, werden folgende Maflihahmen vorgeschlagen:

e Beschrankung des Baubetriebes auf das unbedingt notwendige Mal3, flachensparendes
Arbeiten, Begrenzung der Baufelder und Sicherung nicht bendétigter Bereiche vor Befahren;

o Das Befahren mit schweren Maschinen darf nur bei geeigneten Bodenverhaltnissen erfolgen,
um die Verdichtung zu minimieren. Nach Beendigung der BaumalRnahmen ist der Boden
entsprechend DIN 18915 tiefgriindig zu lockern.

¢ Einsatz von geréausch- und schadstoffarmen Baufahrzeugen und Maschinen;
¢ ordnungsgemale Lagerung und Wiedereinbau von Oberboden;

¢ Vermeidung von Bodenverdichtungen durch Lagerung von Baustoffen und Befahrung des
Geléndes mit Baumaschinen;

¢ tiefgrindige Lockerung nicht vermeidbarer Bodenverdichtungen;
¢ fachgerechte Entsorgung von Bauabfallen, Verpackungsmaterialien u. &.;

¢ notwendige Gehdlzrodungen aul3erhalb der Brutzeit, d.h. im Zeitraum Oktober bis Februar.

3.2 Bewertung verbleibender Eingriffsfolgen

Mit den geplanten MalRhahmen innerhalb des Plangebietes sollen die Eingriffsfolgen fur die
Schutzgliter Boden, Wasser, Flora, Fauna und Landschaftsbild kompensiert werden. Das
Landschaftshild wird landschaftsgerecht neu gestaltet.

Der Umfang und die Art der Kompensationsplanung erfolgen in Abstimmung mit der Unteren
Naturschutzbehdrde des Landkreises Vorpommern-Greifswald.

3.3 Planungsverzicht

Es erfolgt eine Abschatzung, in welcher Art und Weise sich das Untersuchungsgebiet ohne das
geplante Vorhaben entwickeln wirde. Die Abschétzung kann dabei nicht eindeutig und
abschliel3end vorgenommen werden, da Veranderungen nicht nur den regionalen Faktoren vor
Ort unterliegen, sondern mitunter auch gro3rdumiger politischer oder gesellschaftlicher Art sein
koénnen.

Tief greifende Veranderungen in Bezug auf die Biotop- und Nutzungsstrukturen des Unter-
suchungsraumes sind ohne die Realisierung des geplanten Vorhabens nicht zu erwarten.

Bei Nichtdurchfihrung der Planung wiirde das Geldnde weiterhin brach liegen.
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4 Vorschlage zur Abgrenzung der Untersuchungsraume

Es treten schutzgutbezogen Wirkungen mit unterschiedlichen rdumlichen Ausdehnungen auf,
die als fur die Umweltbereiche angepasste Untersuchungsgebiete beriicksichtigt werden.

4.1 Schutzgut Klima/Luft

Fur das Schutzgut Klima und Luft wird die Betrachtung des Plangebietes fur ausreichend
erachtet.

4.2 Schutzgut Boden

Flr das Schutzgut Boden wird vorgeschlagen, die Betrachtungen auf den Geltungsbereich der
13. Anderung des wirksamen Flachennutzungsplanes der Stadt Wolgast zu begrenzen.

4.3 Schutzgut Flache

Flr das Schutzgut Boden wird vorgeschlagen, die Betrachtungen auf den Geltungsbereich der
13. Anderung des wirksamen Flachennutzungsplanes der Stadt Wolgast zu begrenzen.
4.4 Schutzgut Wasser

Flr das Schutzgut Grundwasser wird das Plangebiet als Untersuchungsraum vorgeschlagen,
um die Auswirkungen im Geltungsbereich der 13. Anderung des wirksamen Flachennutzungs-
planes der Stadt Wolgast zu beurteilen.

4.5 Schutzgut Tiere und Pflanzen

e Schutzgut Flora

Mit der Ausweisung eines sonstigen Sondergebietes mit der Zweckbestimmung groRflachiger
Einzelhandel geht eine Umnutzung und Vegetationsveranderung im Plangebiet einher. Es wird
vorgeschlagen, die angrenzenden Biotope in die Betrachtungen einzubeziehen.

e Schutzgut Fauna

Fur das Plangebiet und angrenzende Flachen liegen noch keine Untersuchungen und
Beobachtungen zu Brut- und Rastvégeln sowie Saugetieren vor, die Rickschlisse auf das
Plangebiet ermoglichen.

Fur die Betrachtungen zum Schutzgut Fauna ist eine Uberpriifung der Brut- und Rastvogel
sowie Saugetiere im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens vorzunehmen.

Im Rahmen der Erarbeitung des artenschutzrechtlichen Fachbeitrages (AFB) wurde das
mdgliche Vorkommen sowie die Betroffenheit artenschutzrechtlich relevanter Tier- und
Pflanzenarten durch das Vorhaben tberpriift.

4.6 Schutzgut Landschaftsbild

Mogliche Auswirkungen auf das Landschaftsbild sollen durch die Betrachtung des Plangebietes
von Standorten aus ermittelt werden, von denen ganz oder teilweise Sichtbeziehungen/-achsen
zum Plangebiet bestehen.

4.7 Schutzgut Mensch

Fur das Schutzgut Mensch werden Wohnumfeld und Erholungsfunktion als Untersuchungsraum
vorgeschlagen.
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4.8  Schutzgut Kultur- und Sachgdter

Die Betrachtung der Auswirkungen der Planung auf Kultur- und Sachguter soll sich auf das
Plangebiet beschranken.

5 Wechselwirkungen zwischen den Belangen des Umweltschutzes

Die zu betrachtenden Schutzgiiter beeinflussen sich gegenseitig in unterschiedlichem Malie.
Dabei sind Wechselwirkungen zwischen den Schutzgitern sowie Wechselwirkungen aus
Verlagerungseffekten und komplexen Wirkungszusammenhangen unter den Schutzgitern zu
betrachten.



Auslegungszeitraum vom 31.03.2025 bis einschlief3lich 09.05.2025

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag

Bebauungsplan zur Errichtung eines NORMA SB-Marktes mit Backer- Cafe,

Werbeanlagen und 105 Stellplatzen sowie einer Zufahrt in der HufelandstraBBe 5

in Wolgast

I 27
32 O -
2
e o Shae + Kaitetechok
hed g Luttwiroane

wit Shabgttere
1t Sehbichits

|

Abb. 1 Lageplan

Bauherr: MGR II. Grundstiicksgesellschaft Wolgast GmbH & Co. KG
Manfred-Roth-Stralle 7
90766 Firth

Gutachter: Kompetenzzentrum

Naturschutz & Umweltheobachtung

Diplom-Landschaftstkologe Jens Berg ~2
Passow Pappelstr. 11, 17121 Gérmin ? (
tel 039992 76654, 0162 4411062

email  jberg@naturschutz-umweltbeobachtung.info

Datum: 25.10.2024


utes
Textfeld
Auslegungszeitraum vom 31.03.2025 bis einschließlich 09.05.2025


Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag
Bebauungsplan zur Errichtung eines NORMA SB-Marktes mit Backer- Cafe, Werbeanlagen und 105 Stellplatzen sowie einer
Zufahrt in der Hufelandstralie 5 in Wolgast

25.10.2024
Inhalt
1. Einflihrung 2
1.1 Vorbemerkung 2
1.2 Rechtliche Grundlagen 2
1.3 Anlass und Aufgabenstellung 4
1.4 Bearbeitungsschritte 5
1.5 Wirkungen 6
2. Relevanzpriifung 8
3. Datenquellen der Bestandsanalyse 18
4. Erfassungsergebnisse, Potential- und Konfliktbewertung 18
41 Végel 18
4.2 Fledermause 19
43 Reptilien 19
4.4 Weitere Arten/Artengruppen 19
d. MaRnahmen zur Vermeidung und zur Sicherung der kontinuierlichen
oOkologischen Funktionalitat 20
5.1 Vermeidungs- und Minderungsmalnahmen 20
5.2 Malnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen dkologischen
Funktionalitdt (CEF-MaRnahmen) 21
6. Bestand sowie Darlegung der Betroffenheit der Arten 21
6.1 Bestand und Betroffenheit der Arten nach Anhang IV der FFH-
Richtlinie 22
6.2 Bestand und Betroffenheit der Europaischen Vogelarten nach Art. 1
der Vogelschutz-Richtlinie 24
6.3 Bestand und Betroffenheit weiterer geschitzter Arten, die keinen
gemeinschaftsrechtlichen Schutzstatus aufweisen 35
7. Gutachterliches Fazit 36
8. Quellenverzeichnis 36




Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag
Bebauungsplan zur Errichtung eines NORMA SB-Marktes mit Backer- Cafe, Werbeanlagen und 105 Stellplatzen sowie einer
Zufahrt in der Hufelandstralie 5 in Wolgast

25.10.2024

1. Einflihrung
1.1 Vorbemerkung

Zum Erhalt der biologischen Vielfalt hat die Europaische Union die Fauna-Flora-Habitat-Richt-
linie (FFH-RL) und die Vogelschutz-Richtlinie (VS-RL) verabschiedet. Das Gesamtziel besteht
fur die FFH-Arten sowie flr alle europaischen Vogelarten darin, einen glinstigen Erhaltungs-
zustand zu bewahren, beziehungsweise die Bestande der Arten langfristig zu sichern. Um die-
ses Ziel zu erreichen, hat die EU Uber die beiden genannten Richtlinien zwei Schutzinstru-
mente eingeflihrt: Das Schutzgebietssystem NATURA 2000 sowie die strengen Bestimmung-
en zum Artenschutz.

Die artenschutzrechtlichen Vorschriften betreffen dabei sowohl den Schutz von Tieren und
Pflanzen als auch den Schutz ihrer Lebensstatten. Sie gelten gemal Art. 12 FFH-RL fir alle
Arten des Anhangs IV beziehungsweise gemaR Art. 5 V-RL flr alle europaischen Vogelarten.
Anders als das Schutzgebietssystem NATURA 2000 gelten die strengen Artenschutzregel-

ungen flachendeckend — also Uberall dort, wo die betroffenen Arten vorkommen.

1.2 Rechtliche Grundlagen
Mit der Novelle des BNatSchG Dezember 2008 hat der Gesetzgeber das deutsche Arten-

schutzrecht an die europaischen Vorgaben angepasst und diese Anderungen auch in der Neu-
fassung des BNatSchG vom 29. Juli 2009 Ubernommen. In diesem Zusammenhang missen
seither die Artenschutzbelange bei allen genehmigungspflichtigen Planungs- und Zulassungs-
verfahren entsprechend den europaischen Bestimmungen geprift werden.

Die rechtliche Grundlage dieses artenschutzrechtlichen Fachbeitrages bildet das Bundesna-
turschutzgesetz - BNatSchG - in der Fassung vom 29. Juli 2009 [BGBI. | S. S. 2542], in Kraft
getreten am 01.03.2010, zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 8. Mai 2024 (BGBI. 2024 |
Nr. 153) geandert. Der Artenschutz ist in den Bestimmungen der §§ 44 und 45 BNatSchG ver-
ankert. Die generellen artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande des § 44 Abs. 1 BNatSchG
sind folgendermalen gefasst:

,Es ist verboten,

1. wild lebenden Tieren der besonders geschiitzten Arten nachzustellen, sie zu fangen,
zu verletzten oder zu téten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen,
zu beschédigen oder zu zerstoéren,

2. wild lebende Tiere der streng geschiitzten Arten und der européischen Vogelarten
wéhrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderungs-
zeiten erheblich zu stéren; eine erhebliche Stérung liegt vor, wenn sich durch die Stér-

ung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,
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3. Fortpflanzungs- oder Ruhestétten der wild lebenden Tiere der besonders geschiitzten

Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschédigen oder zu zerstéren,

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschlitzten Arten oder ihre Entwicklungsformen

aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschadigen oder zu zerstéren

(Zugriffsverbote).”

Diese Verbote sind um den Absatz 5 erganzt, mit dem bestehende und von der Europaischen

Kommission anerkannte Spielrdume bei der Auslegung der artenschutzrechtlichen Vorschrif-

ten der FFH- und Vogelschutzrichtlinie genutzt und rechtlich abgesichert werden sollen, um

akzeptable und im Vollzug praktikable Ergebnisse bei der Anwendung der Verbotsbestimm-

ungen des Absatzes 1 zu erzielen:

1.

Fiir nach § 15 zuldssige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie fiir Vorhaben im Sinne
des § 18 Absatz 2 Satz 1, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulédssig
sind, gelten die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote nach Mal3gabe der Sétze
2 bis 5.

Sind in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/ 43/EWG aufgefiihrte Tierarten, euro-
péische Vogelarten oder solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach §
54 Absatz 1 Nummer 2 aufgefiihrt sind, liegt ein Verstol3 gegen das Verbot des Absatz-
es 1 Nummer 3 und im Hinblick auf damit verbundene unvermeidbare Beeintréchtig-
ungen wild lebender Tiere auch gegen das Verbot des Absatzes 1 Nummer 1 nicht vor,
soweit die 6kologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fort-
pflanzungs- oder Ruhestétten im rdumlichen Zusammenhang weiterhin erflillt wird.
Soweit erforderlich, kénnen auch vorgezogene KompensationsmalBnahmen (CEF-
Mallnahmen) festgesetzt werden.

Fiir Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IVb der Richtlinie 92/43/EWG
(FFH-Richtlinie) aufgefiihrten Arten qilt Satz 2 und 3 entsprechend.

Sind andere besonders geschiitzte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durch-
fihrung eines Eingriffs oder Vorhabens ein Verstof3 gegen die Zugriffs-, Besitz- und

Vermarktungsverbote nicht vor.

Entsprechend dem obigen Absatz 5 gelten die artenschutzrechtlichen Verbote bei nach § 15

BNatSchG zulassigen Eingriffen in Natur und Landschaft sowie nach den Vorschriften des

Baugesetzbuches zulassigen Vorhaben im Sinne des § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG nur fir

die in Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgefuhrten Tier- und Pflanzenarten sowie europaische

Vogelarten.
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Werden Verbotstatbestande nach § 44 Abs. 1i. V. m. Abs. 5 BNatSchG beziglich der gemein-
schaftsrechtlich geschitzten Arten erfillt, missen die Ausnahmevoraussetzungen des § 45
Abs. 7 BNatSchG gegeben sein.

Dieser Absatz regelt die Ausnahmevoraussetzungen, die bei Einschlagigkeit von Verboten zu
erfullen sind. ,Die nach Landesrecht fiir Naturschutz und Landschaftspflege zusténdigen Be-
hérden kénnen von den Verboten des § 44 im Einzelfall weitere Ausnahmen zulassen:

1. zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger erheblicher
wirtschaftlicher Schaden,
zum Schutz der natiirlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt,

3. fir Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen Zweck-
en dienende MalRnahmen der Aufzucht oder kiinstlichen Vermehrung,

4. im Interesse der Gesundheit des Menschen, der 6ffentlichen Sicherheit, einschliel3lich
der Verteidigung und des Schutzes der Zivilbevélkerung, oder der mal3geblich glinstig-
en Auswirkungen auf die Umwelt oder

5. aus anderen zwingenden Griinden des (berwiegenden Offentlichen Interesses ein-

schlie3lich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art.

Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden, wenn
1. ,zumutbare Alternativen nicht gegeben sind und
2. sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht verschlechtert (soweit
nicht Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 92/43/EWG weiter gehende Anforderungen ent-
hélt. Artikel 16 Absatz 3 der Richtlinie 92/43/EWG und Artikel 9 Absatz 2 der Richtlinie
79/409/EWG sind zu beachten.)”

1.3  Anlass und Aufgabenstellung
In der Gemarkung Wolgast, Flur 15, Flurstick 27/61 ist die Errichtung eines NORMA SB-Mark-

tes mit Backer- Cafe, Werbeanlagen und 105 Stellplatzen sowie einer Zufahrt in der Hufeland-
strale 5 in Wolgast geplant. Das Plangebiet ist ca. 0,9 ha gro3. Auf dem Flurstiick befand sich
ehemals eine Schule. Das Schulgebaude wurde vor einigen Jahren zurtickgebaut.

So fern essentielle Habitate oder Lebensstatten geschitzter Arten vorhanden sind, ist die Aus-
I6sung von Verbotstatbestanden des § 44 (1) BNatSchG mdglich. Im Rahmen der Erstellung
der Genehmigungsunterlagen sind mégliche Vorkommen sowie die Betroffenheit artenschutz-
rechtlich relevanter Tier- und Pflanzenarten durch das Vorhaben zu Uberprifen. Die arten-
schutzrechtliche Prifung stellt die Ergebnisse der Erfassungen und Betrachtungen dar und
dient den Genehmigungsbehdrden als Entscheidungsgrundlage. Ziel ist es, die aus arten-

schutzrechtlicher Sicht relevanten Konfliktpotenziale zusammenzufassen und diesen mogliche
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Vermeidungsmalnahmen bzw. vorgezogene Ausgleichsmalinahmen (CEF-MalRnahmen) ge-
genuberzustellen. Auf diese Weise soll die Notwendigkeit der Zulassung von Ausnahmen von
den Verbotstatbestanden des § 44 BNatSchG seitens der zustandigen Naturschutzbehoérde
bzw. der Beantragung einer Befreiung gemaf § 67 BNatSchG ermittelt werden.

Abb. 2 Luftbild des Plangebietes.

1.4 Bearbeitungsschritte

In einem ersten Bearbeitungsschritt wird das Eintreten einschlagiger Verbotstatbestande zu-
nachst Gberpruft. In der Beurteilung, ob artenschutzrechtliche Verbotstatbestande eintreten,
werden somit Vorkehrungen zur Vermeidung von Beeintrachtigungen einbezogen. Vorkehr-
ungen zur Vermeidung von Beeintrachtigungen setzen am Projekt an. Sie fihren dazu, dass
Projektwirkungen entweder vollstadndig unterbleiben oder soweit abgemildert werden, dass -
auch individuenbezogen - keine erhebliche Einwirkung auf geschutzte Arten erfolgt.

Lassen sich Beeintrachtigungen der Okologischen Funktionen der vorhabenbedingt betrof-
fenen Lebensrdume nicht vermeiden, wird ggf. die Durchflihrung von vorgezogenen Aus-
gleichsmaflinahmen im Sinne des § 44 Abs. 5 BNatSchG in Betracht gezogen (sog. CEF-Mal3-
nahmen). Diese dienen zum Erhalt einer kontinuierlichen Funktionalitat betroffener Lebens-
statten. Kénnen solche vorgezogenen MalRnahmen mit rdumlichem Bezug zu betroffenen Le-

bensstatten den dauerhaften Erhalt der Habitatfunktion und ein entsprechendes Besiedlungs-
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niveau gewahrleisten, liegt gemafl § 44 Abs. 5 BNatSchG kein Verstol3 gegen die einschla-
gigen Verbotstatbestande des § 44 Abs. 1 BNatSchG vor.

1.5  Wirkungen

Die potenziellen Wirkungen des Vorhabens auf Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie so-
wie auf alle heimischen Vogelarten sind Ausgangspunkt fur die Ermittlung und Darstellung der
umwelterheblichen Auswirkungen. Hierzu werden die unmittelbar durch das Vorhaben verur-
sachten bau-, anlage- und betriebsbedingten direkten und indirekten Wirkungen auf die arten-

schutzrechtlich relevanten Tierarten untersucht.

Baubedingte potentielle Wirkungen

Baubedingte Wirkfaktoren sind vom Baufeld und Baubetrieb ausgehende Einflisse, sie sind
kurzzeitiger Natur und belasten i. d. R. nur voribergehend die Umwelt, kdnnen allerdings
durchaus auch dauerhafte Auswirkungen hervorrufen. Sie werden z. B. verursacht durch die
Errichtung von Lagerplatzen, Erd- und Grindungsarbeiten, Baustellenverkehre sowie Gelan-

demodellierungen. AufRerdem zahlen dazu:

zeitweise Flacheninanspruchnahme/Teilversiegelung von Boden durch Baustellenein-
richtungen, Lagerplatze und Baustellenzufahrten;
- Bodenverdichtung durch den Einsatz von bau- und Transportfahrzeugen;
- Bodenabtrag/-umlagerung durch die Verlegung von Erdkabeln sowie Gelandemodel-
lierungen;
- temporare Larmemission und Erschitterungen bei den Bautatigkeiten zur Errichtung
neuer Baulichkeiten und Anlagen sowie durch den zunehmenden Baustellenverkehr;
- temporare Scheuchwirkungen fir Tiere;
- temporare Schadstoffemissionen durch Baustellenverkehr und Betriebsmittel;
- temporare optische Stérung durch Baufahrzeuge sowie Baustoff- und Restmittellager-
ungen;
Es ist davon auszugehen, dass Arbeitsstreifen und Baustelleneinrichtungen nur innerhalb der
Flachenausweisungen des Planes angeordnet und die gesetzlichen Regelungen (Landesbau-
ordnung, Abfallgesetz, Baustellenverordnung) eingehalten werden.
Das Plangebiet wird tber die Hufelandstralie erschlossen.
Der Bauherr hat wahrend der Bauphase dafiir Sorge zu tragen, dass der Baustellenverkehr
unter Einhaltung der gesetzlichen Regelungen insbesondere zum Immissionsschutz erfolgt.
Erhebliche Auswirkungen auf Schutzgebietsflachen kénnen auf Grund der raumlichen Abstan-

de zu Schutzgebietsflachen ausgeschlossen werden.
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Anlagenbedingte potentielle Wirkungen
Anlagebedingte Wirkungen gehen Uber die Bauphase hinaus. Hierzu zahlen u. a.

- Veranderung der Gestalt oder Nutzung von Grundflachen (z. B. Entfernen bzw. Veran-
dern der Vegetation, Bodenauf- bzw. -abtrag und -verdichtung);

- Bodenversiegelung, Verlust von Bodenfunktionen und Nutzungsanderungen;

- Veranderung des Bodenwasserhaushaltes;

- visuelle Wirkung (optische Stérung/Beeintrachtigung des Landschaftsbildes);

- Flachenentzug und Barriereeffekt durch Einzaunung, Bebauung und Verkehrswege/
Habitat-/Funktionsverlust durch Zerschneidung von Lebensraumen;

- Flachenbeanspruchung (Inanspruchnahme der vorhandenen Biotoptypen, Umwandlung
von Biotoptypen und Verlust von Gesamt- bzw. elementaren Teillebensraumen der Flora
und Fauna);

Erhebliche Auswirkungen auf Schutzgebietsflachen kénnen auf Grund der raumlichen Abstan-

de zu Schutzgebietsflachen ausgeschlossen werden.

Betriebsbedingte Wirkungen

Betriebsbedingte Wirkungen ergeben sich aus den geplanten Flachennutzungen durch einen
NORMA SB-Markt mit Backer- Cafe, Werbeanlagen und 105 Stellplatzen. Erhebliche Stor-
wirkungen sind auf Grund des bereits bebauten Umfeldes nicht zu erwarten, da nur siedungs-
typische Arten betroffen sind.

Erhebliche Auswirkungen auf Schutzgebietsflachen kénnen auf Grund der raumlichen Abstan-

de zu Schutzgebietsflachen ausgeschlossen werden.
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2. Relevanzpriifung

Auf der Ebene des Genehmigungsverfahrens (bei Vorhaben § 44 Abs. 5 BNatSchG) sind prin-
zipiell alle im Land M-V vorkommenden Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie und alle im Land
M-V vorkommenden europaischen Vogelarten gemal Art. 1 Vogelschutzrichtlinie prifrele-
vant. Grundlage bilden die vom LUNG M-V bereitgestellten Tabellen zu in Mecklenburg-Vor-
pommern vorkommenden Arten des Anhangs Il und IV der FFH-RL und der Arten der Vogel-
schutzrichtlinie, jeweils erganzt um neue Artnachweise.

In den folgenden Tabellen werden jene Arten gekennzeichnet, fur die auf Grundlage der spezi-
fischen Lebensraumanspriche (z. B. Artsteckbriefe) und der Vorkommen- und Verbreitungs-
karten des BfN (Stand 2019) eine vertiefende Betrachtung erforderlich ist.

Besonders geschiitzte Arten

EG-ArtSchV
Anhang B

Europdisch geschiitzte
Arten

Europédische Vogelarten Bei Vorhaben gemiR
§ 44 Abs. 5 BNatSchG
priifrelevant

BArtSchv
Anlage 1 Spalte 2

Abb. 3 Das System der geschutzten Arten.
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Tab. 1 Relevanzprifung fiir Arten des Anhangs Il und IV der FFH-Richtlinie (nur Anhang Il)
Iwissenschaftlicher Deutscher Name Empfindlichkeit ~ [Vorkommen im Vorhabengebiet/ Priifung der Verbotstat-
Name gegeniiber Projekt- |Wirkraum (Lebensraumanspriiche/ |bestande
wirkungen durch  Verbreitung)
\Vorhaben moglich
[Amphibien
Bombina bombina Rotbauchunke ja |keine signifikante Auftretenswahr- nicht notwendig
Bufo calamita Kreuzkrote ia scheinlichkeit bzvy. Gebiet ist nicht als
— _ - Lebensraum geeignet
Bufotes viridis Wechselkrote ja
Hyla arborea Laubfrosch ja
Pelobates fuscus Knoblauchkrote ja
Pelophylax lessonae Kleiner Wasserfrosch ja
Rana arvalis Moorfrosch ja
Rana dalmatina Springfrosch ja
Triticus cristatus Kammmolch ja
Reptilien
Lacerta agilis Zauneidechse ja |keine signifikante Auftretenswahr- nicht notwendig
Coronella austriaca Glatt-/Schlingnatter ja scheinlichkeit bzw. Gebiet ist nicht als
- - — - Lebensraum geeignet
Emys orbicularis Europaische Sumpfschildkréte ja
Fledermause
Barbastella barbastellus  |Mopsfledermaus ja keine signifikante Auftretenswahr- nicht notwendig
scheinlichkeit
Eptesicus nilsonii Nordfledermaus ja sehr geringe Auftretenswahrschein- notwendig
lichkeit
Eptesicus serotinus Breitfliigelfledermaus ja pot. Vorkommen notwendig
Myotis bechsteinii Bechsteinfledermaus ja keine signifikante Auftretenswahr- nicht notwendig
scheinlichkeit
Myotis brandii Brandtfledermaus ja pot. Vorkommen notwendig
|Myotis dasycneme Teichfledermaus ja pot. Vorkommen notwendig
Myotis daubentonii Wasserfledermaus ja pot. Vorkommen notwendig
Myotis myotis GroRes Mausohr ja pot. Vorkommen notwendig
Myotis mystacinus Bartfledermaus ja keine signifikante Auftretenswahr- nicht notwendig
scheinlichkeit
|Myotis nattereri Fransenfledermaus ja pot. Vorkommen notwendig
Nyctalus leisleri Kleinabendsegler ja geringe Auftretenswahrscheinlichkeit  |notwendig
Nyctalus noctula Abendsegler ja pot. Vorkommen notwendig
Pipistrellus nathusii Rauhautfledermaus ja pot. Vorkommen notwendig
Pipistrellus pipistrellus  {Zwergfledermaus ja pot. Vorkommen notwendig
Pipistrellus pygmaeus  |Muckenfledermaus ja pot. Vorkommen notwendig
Plecotus auritus Braunes Langohr ja pot. Vorkommen notwendig
Plecotus austriacus Graues Langohr ja keine signifikante Auftretenswahr- nicht notwendig
scheinlichkeit
Vespertilio murinus Zweifarbfledermaus ja geringe Auftretenswahrscheinlichkeit  [notwendig
|Meeresséuger
Halichoerus grypus Kegelrobbe ja Gebiet ist nicht als Lebensraum nicht notwendig
Phoca vitulina Gemeiner Seehund ja geeignet
Phocoena phocoena Schweinswal ja
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Fortsetzung Tab. 1 Relevanzprifung fir Arten des Anhangs Il und IV der FFH-Richtlinie (nur Anhang l)
Wissenschaftlicher Deutscher Name Empfindlichkeit ~ [Vorkommen im Vorhabengebiet/ Priifung der Verbotstat-
Name gegeniiber Projekt- |Wirkraum (Lebensraumanspriiche/ |bestdnde
wirkungen durch  Verbreitung)
\Vorhaben moglich
Landsauger
Bison bonasus Wisent ja kein rezentes Vorkommen in MV nicht notwendig
Canis lupus Européischer Wolf nein potentielles Vorkommen nicht notwendig
Castor fiber Biber ja Gebiet ist nicht als Lebensraum nicht notwendig
geeignet
Cricetus cricetus Europ. Feldhamster ja kein rezentes Vorkommen in MV nicht notwendig
Felis sylvestris Wildkatze ja kein rezentes Vorkommen in MV nicht notwendig
Lutra lutra Fischotter ja Gebiet ist nicht als Lebensraum nicht notwendig
geeignet
Lynx lynx Européischer Luchs ja kein rezentes Vorkommen in MV nicht notwendig
Muscardinus avellanarius [Haselmaus ja keine signifikante Auftretenswahr- nicht notwendig
scheinlichkeit
Mustela lutreola Europaischer Wildnerz ja kein rezentes Vorkommen in MV nicht notwendig
Sicista betulina Waldbirkenmaus ja kein rezentes Vorkommen in MV nicht notwendig
Ursus arctos Braunbar ja kein rezentes Vorkommen in MV nicht notwendig
|Weichtiere
lAnisus vorticulus Zierliche Tellerschnecke ja |keine signifikante Auftretenswahr- nicht notwendig
Unio crassus Gemeine Flussmuschel/ ia scheinlichkeit bzvy. Gebiet ist nicht als
Bachmuschel Lebensraum geeignet
Vertigo angustior Schmale Windelschnecke ja
Vertigo geyeri Vierzahnige Windelschnecke ja
Vertigo moulinsiana Bauchige Windelschnecke ja
Libellen
lAeshna viridis Griine Mosaikjungfer ja |keine signifikante Auftretenswahr- nicht notwendig
Gomphus flavipes Asiatische Keiljungfer ja scheinlichkeit
Leucorrhinia albifrons Ostliche Moosjungfer ja Gebiet ist nicht als Lebensraum nicht notwendig
geeignet
Leucorrhinia caudalis Zierliche Moosjungfer ja keine signifikante Auftretenswahr- nicht notwendig
Leucorrhinia pectoralis  |Groe Moosjungfer ja scheinlichkeit
Ophiogomphus cecilia  |Griine Keiljungfer ja
Sympecma paedisca Sibirische Winterlibelle ja
Kafer
Carabus menetriesi ssp. |Hochmoor-Laufkafer ja keine signifikante Auftretenswahr- nicht notwendig
acholei scheinlichkeit, Gebiet ist nicht als
Cerambyx cerdo GroRer Eichen-/ Heldbock ja Lebensraum geeignet
Cucujus cinnaberinus  |Scharlachkafer ja
Dytiscus latissimus Breitrand ja
Graphoderus bilineatus  |Schmalbindiger Breitfliigel- ja
Tauchkéfer
Lucanus cervus Hirschkéfer ja
Osmoderma eremita Eremit ja potentielles Vorkommen notwendig
Falter
Euphydryas aurinia Skabiosen (Goldener) ja keine signifikante Auftretenswahr- nicht notwendig
Scheckenfalter scheinlichkeit
Euphydryas maturna Eschenscheckenfalter ja kein rezentes Vorkommen in MV nicht notwendig
Lopinga achine Geldringfalter ja kein rezentes Vorkommen in MV nicht notwendig
Lycaena dispar GroRer Feuerfalter ja Gebiet ist nicht als Lebensraum nicht notwendig
geeignet
Lycaena helle Blauschillernder Feuerfalter ja keine signifikante Auftretenswahr- nicht notwendig
scheinlichkeit
Maculinea arion Quendel Ameisenblauling ja kein rezentes Vorkommen in MV nicht notwendig
Proserpinus proserpina  [Nachtkerzenschwérmer ja keine signifikante Auftretenswahr- nicht notwendig

scheinlichkeit
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Fortsetzung Tab. 1 Relevanzprifung fir Arten des Anhangs Il und IV der FFH-Richtlinie (nur Anhang l)
Wissenschaftlicher Deutscher Name Empfindlichkeit ~ [Vorkommen im Vorhabengebiet/ Priifung der Verbotstat-
Name gegeniiber Projekt- |Wirkraum (Lebensraumanspriiche/ |bestdnde
wirkungen durch  Verbreitung)
\Vorhaben moglich
Rundméuler
Lampetra fluviatilis Flussneunauge ja |keine signifikante Auftretenswahr- nicht notwendig
Lampetra planeri Bachneunauge ia scheinlichkeit bzw. Gebiet ist nicht als
- . Lebensraum geeignet
Petromyzon marinus Meerneunauge ja
Fische
lAcipenser oxyrinchus Baltischer Stor ja |keine signifikante Auftretenswahr- nicht notwendig
[Acipenser sturio Europaischer Stor ia scheinlichkeit bzvy. Gebiet ist nicht als
- - Lebensraum geeignet
lAlosa alosa Maifisch ja
lAlosa fallax Finte ja
[Aspius aspius Rapfen ja
Coregonus oxyrinchus ~ [Nordseeschnapel ja kein rezentes Vorkommen in MV nicht notwendig
Cobitis taenia Steinbeiller ja keine signifikante Auftretenswahr- nicht notwendig
Cottus gobio s.|. Groppe ia scheinlichkeit bzv_v. Gebiet ist nicht als
- — - : Lebensraum geeignet
Misgumus fossilis Schlammpeitzger ja
Pelecus cultratus Ziege ja
Rhodeus amarus Bitterling ja
Romanogobio belingi Stromgriindling ja
Salmo salar Lachs ja
GefaRpflanzen
lAngelica palustris Sumpf-Engelwurz ja keine geeigneten Standortbedingungen [nicht notwendig
|Apium repens Kriechender Sellerie ia vorhanden bzw. keine signifikante Auf-
. . . - tretenswahrscheinlichkeit
Botrychium simplex Einfacher Rautenfarn ja
Cypripedium calceolus  |Frauenschuh ja
Jurinea cyanoides Sand-Silberscharte ja
Liparis loeselii Sumpf-Glanzkraut ja
Luronium natans Schwimmendes Froschkraut ja
Pulsatilla patens Finger-Kiichenschelle ja
Saxifraga hirculus Moor-Steinbrech ja kein rezentes Vorkommen in MV nicht notwendig
Thesium ebracteatum  |Vorblattioses Leinblatt ja
|Moose
Dicranum viride Griines Besenmoos ja keine geeigneten Standortbedingungen [nicht notwendig
Hamatocaulis vernicosus |Firisglanzendes Sichelmoos ja vorhanden bzw. keine signifikante Auf-

tretenswahrscheinlichkeit
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Tab. 2 Relevanzprifung fiir européische Vogelarten
rNissenschaftIicher Deutscher Name VS RL |BArtSchV  [Empfindlichkeit gegen- Vorkommen im Vorha- [Priifung der Verbots-
Name /Anh. 1 |Anl 1, Sp. 3 |iiber Projektwirkungen [bengebiet/ Wirkraum  ftatbestinde

[streng durch Vorhaben mog-  |(Lebensraumanspriiche/

|geschiitzt] lich Verbreitung)
IAccipiter gentilis Habicht ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
IAccipiter nisus Sperber ja pot. Vorkommen notwendig
lAcrocephalus Drosselrohrsanger v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
|arundinaceus
lAcrocephalus paludicola  |Seggenrohrsanger v v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
lAcrocephalus palustris ~ (Sumpfrohrsanger ja nicht zu erwarten® nicht notwendig
lAcrocephalus Schilfrohrsénger v ja nicht zu erwarten® nicht notwendig
|schoenobaenus
IAcrocephalus scipaceus  |Teichrohrsanger ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Acitis hypoleucos Flussuferlaufer v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
lAegithalos caudatus Schwanzmeise ja pot. Vorkommen notwendig
[Aegolius funereus Rauhfukauz v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Aix galericulata Mandarinente ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Aix sponsa Brautente ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
lAlauda arvensis Feldlerche ja nicht zu erwarten® nicht notwendig
Alca torda Tordalk ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Alcedo atthis Eisvogel v v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
lAnas acuta Spielente ja nicht zu erwarten® nicht notwendig
lAnas clypeata Loffelente ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
lAnas crecca Krickente ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
lAnas penelope Pfeifente ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
lAnas platyrhynchos Stockente ja nicht zu erwarten® nicht notwendig
lAnas querquedula Knékente ja nicht zu erwarten® nicht notwendig
lAnas strepera Schnatterente ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
IAnser albifrons Blessgans ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
|Anser anser Graugans ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
lAnser canadensis Kanadagans ja nicht zu erwarten® nicht notwendig
IAnser erythropus Zwerggans ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
IAnser fabalis Saatgans ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
lAnser fabalis fabalis Waldsaatgans ja nicht zu erwarten® nicht notwendig
lAnser fabalis rossicus Tundrasaatgans ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
lAnthus campestris Brachpieper v v ja nicht zu erwarten® nicht notwendig
lAnthus pratensis Wiesenpieper ja nicht zu erwarten® nicht notwendig
lAnthus trivialis Baumpieper ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
lApus apus Mauersegler ja pot. Vorkommen notwendig
lAquila chrysaetus Steinadler ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
[Aquila clanga Schelladler ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
lAquila pomarina Schreiadler v ja nicht zu erwarten® nicht notwendig
lArenaria interpres Steinwalzer ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
IArdea cinerea Graureiher ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Asio flammeua Sumpfohreule v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Asio otus \Waldohreule ja pot. Vorkommen notwendig
lAthene noctua Steinkauz ja nicht zu erwarten® nicht notwendig
IAythya ferina Tafelente ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
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Fortsetzung Tab. 2 Relevanzprifung fir européische Vogelarten
Wissenschaftlicher Deutscher Name VS RL [BArtSchV  [Empfindlichkeit gegen- [Vorkommen im Vorha- (Priifung der Verbots-
Name Anh.1 |Anl 1, Sp. 3 (iiber Projektwirkungen |bengebiet/ Wirkraum |tatbesténde
[streng durch Vorhaben mog-  |(Lebensraumanspriiche/
|geschiitzt] lich Verbreitung)
IAythya fuligula Reiherente ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
IAythya marila Bergente ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
IAythya nyroca Moorente v v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Bonasa bonasia Haselhuhn v ja nicht zu erwarten® nicht notwendig
Botaurus stellaris Rohrdommel v v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Branta leucopsis Weilwangengans ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Bubo bubo Uhu v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Bucephala clangula Schellente ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Burhinus oedicnemus Triel ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Buteo buteo Mausebussard ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Buteo lagopus Rauhfubussard ja nicht zu erwarten® nicht notwendig
Calidris alpina ssp. schinziilKleiner v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Alpenstrandlaufer
Calidris alpina ssp. alpina [Nordischer v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Alpenstrandlaufer
Caprimulgus europaeus  |Ziegenmelker v v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Carduelis cannabina Bluthanfling ja pot. Vorkommen notwendig
Carduelis carduelis Stieglitz ja pot. Vorkommen notwendig
Carduelis chloris Griinfink ja pot. Vorkommen notwendig
Carduelis flammea Birkenzeisig ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Carduelis spinus Erlenzeisig ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Carpodacus erythrinus  [Karmingimpel v ja nicht zu erwarten® nicht notwendig
Certhia brachydactyla Gartenbaumlaufer ja nicht zu erwarten® nicht notwendig
Certhia familiaris Waldbaumléufer ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Charadrius alexandrinus  |Seeregenpfeifer ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Charadrius dubius Flussregenpfeifer v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Charadrius hiaticula Sandregenpfeifer v ja nicht zu erwarten® nicht notwendig
Chlidonias hybridus WeiRbart-Seeschwalbe | v/ ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Chlidonias niger Trauerseeschwalbe v v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Ciconia ciconia Weilstorch v v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Ciconia nigra Schwarzstorch v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Cinclus aeruginosus Rohrweihe v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Cinclus cinclus Wasseramsel ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Circaetus gallicus Schlangenadler ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Circus cyaneus Komweihe v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Circus macrourus Steppenweihe ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Circus pygargus Wiesenweihe v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Coccothraustes Kembeiler ja pot. Vorkommen notwendig
coccothraustes
Columba livia f. domestica |Haustaube ja pot. Vorkommen notwendig
Columba oenas Hohltaube ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Columba palumbus Ringeltaube ja pot. Vorkommen notwendig
Corvus corax Kolkrabe ja nicht zu erwarten® nicht notwendig
Corvus corone Aaskrahe/ Nebelkrahe ja pot. Vorkommen notwendig
Corvus frugilegus Saatkrahe ja pot. Vorkommen notwendig

13




Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag

Bebauungsplan zur Errichtung eines NORMA SB-Marktes mit Backer- Cafe, Werbeanlagen und 105 Stellplatzen sowie einer

Zufahrt in der Hufelandstralie 5 in Wolgast

25.10.2024

Fortsetzung Tab. 2 Relevanzprifung fir européische Vogelarten
Wissenschaftlicher Deutscher Name VS RL [BArtSchV  [Empfindlichkeit gegen- [Vorkommen im Vorha- (Priifung der Verbots-
Name Anh.1 |Anl 1, Sp.3 |iiber Projektwirkungen [bengebiet/ Wirkraum (tatbestinde

[streng durch Vorhaben mog-  |(Lebensraumanspriiche/

|geschiitzt] lich Verbreitung)
Corvus monedula Dohle ja pot. Vorkommen notwendig
Cortunix cortunix Wachtel ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Crex crex Wachtelkonig v v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Cuculus canorus Kuckuck ja nicht zu erwarten® nicht notwendig
Cygnus bewickii Zwergschwan ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Cygnus cygnus Singschwan v v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Cygnus olor Hockerschwan ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Delichon urbica Mehlschwalbe ja pot. Vorkommen notwendig
Dendrocopus major Buntspecht ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Dendrocopus medius Mittelspecht v v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Dryobates minor Kleinspecht ja nicht zu erwarten® nicht notwendig
Dryocopus martius Schwarzspecht v v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Emberiza citrinella Goldammer ja pot. Vorkommen notwendig
Emberiza hortulana Ortolan v v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Emberiza schoeniculus ~ |Rohrammer ja nicht zu erwarten® nicht notwendig
Erithacus rubecula Rotkehlchen ja pot. Vorkommen notwendig
Falco peregrinus Wanderfalke ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Falco subbuteo Baumfalke ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Falco tinnunculus Turmfalke ja pot. Vorkommen notwendig
Falco vespertinus RotfuBfalke ja nicht zu erwarten® nicht notwendig
Ficedula hypoleuca Trauerschnapper ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Ficedula parva Zwergschnapper ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Fringilla coelebs Buchfink ja pot. Vorkommen notwendig
Fringilla montifringilla Bergfink ja nicht zu erwarten® nicht notwendig
Fulica atra Blasshuhn/Blessralle ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Galerida cristata Haubenlerche v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Gallinago gallinago Bekassine v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Gallinula chloropus Teichhuhn v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Garrulus glandarius Eichelhaher ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Gavia arctica Prachttaucher ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Gavia stellata Sterntaucher ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Glaucidium passerinum  [Sperlingskauz v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Grus grus Kranich v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Haematopus ostralegus  |Austernfischer ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Haliaeetus albicilla Seeadler v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Himantopus himantopus  |Stelzenlaufer ja nicht zu erwarten® nicht notwendig
Hippolais icterina Gelbspotter ja pot. Vorkommen notwendig
Hirundo rustica Rauchschwalbe ja pot. Vorkommen notwendig
Ixobrychus minutus Zwergdommel ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Jynx torquilla Wendehals v ja nicht zu erwarten® nicht notwendig
Lanius collurio Neuntoter v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Lanius excubitor Raubwiirger v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Lanius minor Schwarzstirnw(irger ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
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Fortsetzung Tab. 2 Relevanzpriifung fiir europaische Vogelarten
|Wissenschaftlicher Deutscher Name VS RL [BArtSchV  [Empfindlichkeit gegen- (Vorkommen im Vorha- [Priifung der Verbots-
Name Anh.1 |Anl 1, Sp.3 [iber Projektwirkungen |bengebiet/ Wirkraum [tatbesténde

[streng durch Vorhaben mog- ((Lebensraumanspriiche/

geschiitzt] [lich Verbreitung)
Lanius senator Rotkopfwiirger ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Larus argentatus Silbermowe ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Larus canus Sturmmowe ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Larus melanocephalus  [Schwarzkopfméwe v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Larus marinus Mantelméwe ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Larus minutus Zwergmowe ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Larus ridibundus Lachmdéwe ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Limosa limosa Uferschnepfe ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Locustella fluviatilis Schlagschwirl ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Locustella luscinioides ~ [Rohrschwirl v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Locustella naevia Feldschwirl ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Loxia curvirostra Fichtenkreuzschnabel ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Lullula arborea Heidelerche v v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Luscinia luscinia Sprosser ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Luscinia megarhynchos  [Nachtigall ja pot. Vorkommen notwendig
Luscinia svecica Blaukehlchen v v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Lymnocyptes minimus Zwergschnepfe v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Melanitta fusca Samtente ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Melanitta nigra Trauerente ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Mergellus albellus Zwergsager ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Mergus merganser Ganseséger ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Mergus serrator Mittelsager ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Merops apiaster Bienenfresser v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Miliaria calandra Grauammer v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Milvus migrans Schwarzmilan v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Milvus milvus Rotmilan v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Motacilla alba Bachstelze ja pot. Vorkommen notwendig
Motacilla cinerea Gebirgsstelze ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Motacilla citreola Zitronenstelze ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Motacilla flava Wiesenschafstelze ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Muscicapa parva Zwergschnapper v v ja nicht zu erwarten® nicht notwendig
|Muscicapa striata Grauschnapper ja pot. Vorkommen notwendig
Netta rufina Kolbenente ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Nucifraga caryocatactes |Tannenhaher ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Numenius arquata GroRer Brachvogel v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Oeahthe oeanthe Steinschmatzer ja nicht zu erwarten® nicht notwendig
Oriolus oriolus Pirol ja nicht zu erwarten® nicht notwendig
Pandion haliaetus Fischadler v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Panurus biarmicus Bartmeise ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Parus ater Tannenmeise ja nicht zu erwarten® nicht notwendig
Parus caeruleus Blaumeise ja pot. Vorkommen notwendig
Parus cristatus Haubenmeise ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Parus major KohImeise ja pot. Vorkommen notwendig
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Parus montanus Weidenmeise ja pot. Vorkommen notwendig
Parus palustris Sumpfmeise ja pot. Vorkommen notwendig
Passer domesticus Haussperling ja pot. Vorkommen notwendig
Passer montanus Feldsperling ja pot. Vorkommen notwendig
Perdix perdix Rebhuhn ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Pemis apivorus Wespenbussard v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Phalacrocorax carbo Kormoran ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Phalaropus lobatus Odinshihnchen ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Phasianus colchicus Fasan ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Philomachus pugnax Kampflaufer v v ja nicht zu erwarten® nicht notwendig
Phoenicurus ochruros Hausrotschwanz ja pot. Vorkommen notwendig
Phoenicurus phoenicurus |Gartenrotschwanz ja pot. Vorkommen notwendig
Phylloscopus collybita Zilpzalp ja pot. Vorkommen notwendig
Phylloscopus sibilatrix Waldlaubsanger ja nicht zu erwarten® nicht notwendig
Phylloscopus trochilus Fitis ja pot. Vorkommen notwendig
Pica pica Elster ja pot. Vorkommen notwendig
Picus canus Grauspecht v v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Picus viridis Griinspecht v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Podiceps auritus Ohrentaucher ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Podiceps cristatus Haubentaucher ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Podiceps griseigena Rothalstaucher v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Podiceps nigricollis Schwarzhalstaucher v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Porzana parva Kleines Sumpthuhn/ v v ja nicht zu erwarten® nicht notwendig
Kleine Ralle
Porzana porzana Timpelsumpfhuhn v v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Porzana pusilla Zwergsumpfthuhn ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Prunella modularis Heckenbraunelle ja pot. Vorkommen notwendig
Psittacula krameri Halsbandsittich ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Pyrrhula pyrrhula Gimpel ja pot. Vorkommen notwendig
Rallus aquaticus Wasserralle ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Recurvirostra avosetta  |Sébelschnabler v v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Regulus ignicapillus Sommergoldhahnchen ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Regulus regulus Wintergoldh&hnchen ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Remiz pendulinus Beutelmeise ja nicht zu erwarten® nicht notwendig
Riparia riparia Uferschwalbe v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Saxicola rubetra Braunkehichen ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Saxicola torquata Schwarzkehlchen ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Scolopax rusticola Waldschnepfe ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Serinus serinus Girlitz ja pot. Vorkommen notwendig
Sitta europaea Kleiber ja pot. Vorkommen notwendig
Sterna albifrons Zwergseeschwalbe v v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Sterna caspia Raubseeschwalbe v v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Sterna hirundo Flussseeschwalbe v v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
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Sterna paradisaea Kiistenseeschwalbe v v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Sterna sandvicensis Brandseeschwalbe v v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Streptopelia decaocto Tlirkentaube ja pot. Vorkommen notwendig
Streptopelia turtur Turteltaube ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Strix aluco Waldkauz ja pot. Vorkommen notwendig
Sturnus vulgaris Star ja pot. Vorkommen notwendig
Sylvia atricapilla Ménchgrasmiicke ja pot. Vorkommen notwendig
Sylvia borin Gartengrasmiicke ja pot. Vorkommen notwendig
Sylvia communis Dorngrasmiicke ja pot. Vorkommen notwendig
Sylvia curruca Klappergrasmiicke ja pot. Vorkommen notwendig
Sylvia nisoria Sperbergrasmiicke v v ja nicht zu erwarten® nicht notwendig
Tachybaptus ruficollis Zwergtaucher ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Tadorma tadorna Brandgans ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Tringa glareola Bruchwasserlaufer v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Tringa ochropus Waldwasserlaufer v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Tringa totanus Rotschenkel v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Troglodytes troglodytes  [Zaunkdnig ja pot. Vorkommen notwendig
Turdus iliacus Rotdrossel ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Turdus merula Amsel ja pot. Vorkommen notwendig
Turdus philomelos Singdrossel ja pot. Vorkommen notwendig
Turdus pilaris Wacholderdrossel v ja pot. Vorkommen notwendig
Turdus viscivorus Misteldrossel v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Tyto alba Schleiereule ja nicht zu erwarten® nicht notwendig
Upupa epops Wiedehopf v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Uria aalge Trottellumme ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Vanellus vanellus Kiebitz v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Erlduterungen:

FFH-RL Anh. IV: Art gelistet in Anhang IV der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie
BArtSchV Anl. 1 Sp. 3: Art gelistet in Anlage 1, Spalte 3 der Bundesartenschutzverordnung

Potenzielles Vorkommen: Vorkommen im Untersuchungsraum méglich, d. h. ein Vorkommen ist nicht sicher auszuschliefen und auf Grund der Lebens-
raumanspriiche und der Verbreitung der Art in M-V nicht unwahrscheinlich

(*) Ein Vorkommen als Brutvogel oder regelmafiger Nahrungsgast ist auf Grund der Lebensraumanspriiche/ Biotopausstattung und/ oder der Verbreitung
der Art nicht zu erwarten.
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3. Datenquellen der Bestandsanalyse

Die Beauftragung erfolgte im Juli 2024, entsprechend konnten nur noch begrenzt Bestandser-
fassungen durchgefiihrt werden. Es handelt sich somit Gberwiegend um eine Potentialanalyse.
Als Untersuchungsgebiet wurden die Plangebietsflache plus ein 50 m-Umkreis gewahlt.

Zur Erfassung von Vogeln wurde das Untersuchungsgebiet vollstandig zu Full begangen bzw.
vom Rand aus, mittels optischer Hilfen (Fernglas und Spektiv), Gberwacht. Alle im geeigneten
Habitat beobachteten Arten wurden als Brutvogel gewertet. Zudem wurden die Gehdlze auf
Nester, H6hlungen und Besiedlungsspuren von Végeln, Fledermausen und xylobionten Kafern
untersucht.

Mittels eines Echtzeiterfassungssystems (Ultraschalldetektor) wurden Fledermausvorkommen
im Jagdhabitat erfasst. Die Artbestimmung erfolgte durch Analyse der aufgezeichneten Laute.
Zur Erfassung von Reptilien wurde entsprechend Methoden zur Erfassung von Arten der An-
hange IV und V der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (2005) die Sichtbeobachtung angewendet,
wobei bestimmte Wegstrecken und potentielle Habitate wiederholt langsam abgegangen und
mit optischen Hilfen abgesucht wurden. Es wurden drei Begehungen durchgefiihrt und kiinst-
liche Verstecke (Reptilienplots) eingesetzt.

Neben den Arterfassungen wurde das mogliche Vorkommen und das Gefahrdungspotential
geschutzter oder gefahrdeter Tier- und Pflanzenarten an Hand der Biotopausstattung und der
Ortslage beurteilt. Aulterdem wurden Bestandsdaten recherchiert, z. B. Umweltkartenportal
des Landes Mecklenburg-Vorpommern und Verbreitungsatlas der Amphibien und Reptilien
Deutschlands, BfN - Kombinierte Vorkommen- und Verbreitungskarte der Pflanzen- und Tier-
arten der FFH-Richtlinie - Stand August 2019, Datenbank - Weil3storcherfassung, ornitho.de.

4, Erfassungsergebnisse, Potential- und Konfliktbewertung
41  Vogel

Im Untersuchungsgebiet konnten 16 verschiedene Vogelarten festgestellt werden. Als poten-
tiell im Plangebiet britende Arten kommen auf Grund der Biotopausstattung die Freibriter in
Frage, dies sind Amsel, Bluthanfling, Buchfink, Ménchsgrasmucke, Nebelkrahe, Ringeltaube,
Rotkehlchen, Zaunkdnig und Zilpzalp. Hohlungen, die als Brutplatz dienen kénnten fehlen im
Plangebiet. Die tbrigen Arten (Blaumeise, Hausrotschwanz, Haussperling, Kohimeise, Mauer-
segler, Mehlschwalbe, Star) briten wahrscheinlich im Umfeld und nutzen dazu H6hlungen
bzw. Nistkasten und die Gebaude. Im Plangebiet sind sie als Nahrungsgaste aufgetreten.

Durch Rodungen, die Bebauung und Nutzungsanderung gehen Bruthabitate und genutzte

Nahrungshabitate verloren bzw. werden entwertet. In der Bauzeit und wahrend der geplanten
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Nutzung sind durch Larm, die menschliche Prasenz etc. Stérungen zu erwarten. Zudem treten

nicht selten Kollisionen mit Glasflachen in bebauten Gebieten auf.

4.2 Fledermause

Die im Plangebiet vorhandenen Geholze weisen keine potentiellen Quartierstrukturen auf. Im
Untersuchungsgebiet konnten vor allem jagende Fledermause der Gattung Pipistrellus (hier
Zwerg- und Mickenfledermaus) festgestellt werden. Gelegentlich wurde auch die Breitflligel-
fledermaus und tberfliegend der Grof3e Abendsegler registriert. Es handelt sich auf Grund der
geringen PlangebietsgroRe um ein Teiljagdhabitat einzelner Individuen. Die Quartiere dieser
Arten sind in den Gebauden im Umfeld und beim Abendsegler auch in Waldgebieten der Re-
gion zu erwarten.

Durch die Bebauung und Nutzungsanderung gehen Nahrungshabitate verloren bzw. werden
entwertet. In der Bauzeit und wahrend der geplanten Nutzung sind durch Lichtemissionen St6-

rungen moglich.

4.3 Reptilien

Im Untersuchungsgebiet konnten wahrend der Begehungen mittels Sichtbeobachtung und der
Kontrolle von zuvor ausgebrachten kinstlichen Verstecken keine Reptilien nachgewiesen wer-

den. Bau- und betriebsbedingte Konflikte kénnen entsprechend ausgeschlossen werden.

4.4  Weitere Arten/Artengruppen

Amphibien

Im Plangebiet und Umfeld sind keine potentiellen Laichgewasser vorhanden. Zudem sind
durch angrenzende Bebauungen und Nutzungen Barrierewirkungen zu erwarten, die ein regel-
mafiges Auftretren von Amphibien ausschlielen. Entsprechend sind keine projektbedingten

Konflikte zu erwarten.

Falter
Die typischen Futterpflanzen hier verbreiteter geschitzter Falterarten bzw. der Raupen der

Arten konnten im Plangebiet nicht nachgewiesen werden.

Auf Grund der Ortslage und Biotopausstattung ist ein Vorkommen weiterer geschutzter Arten

nicht zu erwarten.
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5. Herleitung der erforderlichen VermeidungsmaRnahmen / Grenze der
Vermeidbarkeitsmoglichkeiten und der Betroffenheit artenschutz-

rechtlicher Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG

Folgende Malinahmen zur Abwendung der Einschlagigkeit artenschutzrechtlicher Verbotstat-
bestéande sind vorgesehen und werden bei der weitergehenden Konfliktanalyse entsprechend
bericksichtigt:

5.1 Vermeidungs- und MinderungsmaBnahmen

VM1 Bauzeitenregelung Gehdlzrodungen

Geholzrodungen werden auf das notwendige Mal} reduziert und aufRerhalb der Vogelbrutzeit
durchgefihrt, d. h. im Zeitraum 1. Oktober bis 1. Marz.

Gerodete Geholze werden nicht zwischengelagert bzw. innerhalb von flinf Tagen abgefahren,
um Kleintieren keine Ansiedlungsmadglichkeiten zu bieten. Alternativ ist die Anlage von dauer-
haften Versteckplatzen fur Kleintiere durch Aufschichtung von Hélzern (Totholzhecke) mdg-
lich.

VM2 Vermeidung von Kollisionsopfern mit Glasflachen

Individuenverluste durch Kollision von Végeln mit Glasflachen werden vermieden indem re-
flexionsarmes Glas verwendet wird, d. h. entspiegelte Glaser mit einem AuRenreflexionsgrad
von maximal 15%. Eine fur Végel gefahrliche Durchsicht wird durch die Verwendung von halb-
transparenten Materialien wie z. B. Milchglas vermieden. Bei Neubauten sind bei mittlerem
und hohem Kollisionsrisiko (siehe Landerarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten 2021:
Vermeidung von Vogelverlusten an Glasscheiben - Bewertung des Vogelschlagrisikos an
Glas) Glaser mit getesteten und als hoch wirksam bewerteten Kollisionsschutz zu verwenden
(vgl. ROSSLER et al. 2022: Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht. 3., Gberarbeitete Auf-
lage. Schweizerische Vogelwarte Sempach). Bei Vorliegen der konkreten Ausfiihrungsplan-
ung fir die Gebaude ist eine entsprechende Risikobewertung durchzuflihren, um die Erforder-

lichkeit dieser MalRnahme zu spezifizieren.

VM3 Minimierung von Lichtemissionen

Die Emissionen der AuRenbeleuchtung wird auf das notwendige Mal} reduziert und es werden
insekten-/fledermausfreundlichen Lichtquellen verwendet.

Kunstlicht kann Auswirkungen auf lichtsensible Organismen haben, z. B. Einschrankung bzw. Veranderungen der Aktionsra-
dien und des Nahrungsangebots, der Rauber-Beute-Beziehungen. Beleuchtungen sollten deshalb so gering wie mdglich ge-
halten werden. Attraktiv auf Insekten wirkt Licht im Ultraviolettbereich. Grundsétzlich gilt je geringer der Ultraviolett- und Blau-
anteil einer Lampe ist, desto kleiner sind die Auswirkungen auf die Organismen. Entsprechend sind LED-Lampen zu bevor-
zugen. Im weilen Lichtspektrum ist warmweies Licht mit einer Farbtemperatur <3.000 Kelvin zu bevorzugen.
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Weitere Minimierungsmdglichkeiten des Einflusses von Lichtemissionen:

- Quecksilberdampf-Hochdrucklampen wirken anziehend auf Insekten und sind abzulehnen

- Beleuchtung aufeinander abstimmen (keine unnétigen Mehrfachbeleuchtungen)

- Beleuchtungszeiten den saisonalen Gegebenheiten anpassen

- Beleuchtungsdauer und Lichtstérke auf das funktional notwendige reduzieren

- unterbrochene Beleuchtung, kein Dauerlicht, Lichtpulse so kurz wie mdglich, Dunkelphasen dazwischen so lang
wie moglich (ggf. Bewegungsmelder)

- Abweichen von den Beleuchtungsnormen an Orten, an denen die Sicherheit auch mit weniger Kunstlicht
gewahrleistet werden kann

- Zielgerichtetes Licht - Licht soll nur dorthin gelangen, wo es einen funktionalen Zweck erfiillt

- Streulicht vermeiden - Lichtwirkung nur auf die zu beleuchtende Flache (z. B. kleiner Grenzaustrittswinkel,
Leuchten sorgfaltig platzieren und ausrichten, ggf. Abschirmungen und Blendschutzvorrichtungen einrichten,
maglichst niedrige Masthéhen, Grundausrichtung von oben nach unten

- Insektenfallen vermeiden durch rundum geschlossene Leuchten

5.2 CEF-MaBnahmen
CEF1 Ersatz-Brut- und Nahrungshabitate

Angrenzend wird sldlich der geplanten Nutzung eine 50 m lange, freiwachsende, zweireihige

Hecke aus heimischen Geholzen gepflanzt und dauerhaft erhalten. Die Hecke kann mit ein-
zelnen Uberhaltern ergénzt werden. Bestehende Gehdlze kénnen in die Hecke integriert wer-

den.

6. Darlegung der Betroffenheit der Arten

Das Eintreten der Verbotstatbestande des § 44 BNatSchG im Zuge des Vorhabens wird nach-
folgend unter Berlicksichtigung der vorangehend beschriebenen Vermeidungsmaflinahmen
untersucht. Aus Effektivitatsgriinden und zur Vermeidung unnétiger Redundanzen werden
Aussagen, wo zutreffend, nicht artbezogen erlautert, sondern auf Artengruppen angewendet.
Werden Verbote erfillt, wird Gberprift, ob die naturschutzfachlichen Voraussetzungen fir die
ausnahmsweise Zulassung des Vorhabens gemaR § 45 Abs. 7 BNatSchG in Ubereinstimmung
mit den Vorgaben des Art. 16 abs. 1 FFH-RL vorliegen (d. h. Verweilen der Populationen be-
troffener Arten trotz Ausnahmeregelung in einem ginstigen Erhaltungszustand). Grundlage
fur die folgende artenschutzrechtliche Bewertung vorhabenbedingter Beeintrachtigungen sind
die aus den Verbotstatbestanden des § 44 Abs. 1i. V. m. Abs. 5 BNatSchG zusammenfassend

abgeleiteten Schadigungs-, Stérungs- und Totungsverbote.
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6.1 Bestand und Betroffenheit der Europaischen Vogelarten nach Art. 1 der Vogel-
schutz-Richtlinie

Bezuglich der Europaischen Vogelarten nach VRL ergibt sich aus § 44 Abs.1, Nrn. 1 bis 3
i.V.m. Abs. 5 BNatSchG flir nach § 19 BNatSchG zugelassene Eingriffe folgende Verbote:

Schéadigungsverbot: Beschadigung oder Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten

und damit verbundene vermeidbare Verletzung oder Tétung von Vogeln oder ihrer Entwick-
lungsformen. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die 6kologische Funktion der
von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestatten im raumlichen
Zusammenhang gewahrt wird.

Stoérungsverbot: Erhebliches Stéren von Vdgeln wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-,

Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderungszeiten. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht
vor, wenn die Stérung zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Po-

pulation fuhrt.

Sammelsteckbrief Vogel
Européische Vogelarten gemaf Art. 1 VS-RL

1 Grundinformationen
Tiergruppe im UG: [X] nachgewiesen [ ] potenziell méglich

Lokale Population:

Im Untersuchungsgebiet konnten 16 verschiedene Vogelarten festgestellt werden. Als potentiell im Plangebiet briiten-
de Arten kommen auf Grund der Biotopausstattung die Freibriter in Frage, dies sind Amsel, Bluth&nfling, Buchfink,
Monchsgrasmiicke, Nebelkrahe, Ringeltaube, Rotkehlchen, Zaunkénig und Zilpzalp. Hohlungen, die als Brutplatz
dienen konnten fehlen im Plangebiet. Die Ubrigen Arten (Blaumeise, Hausrotschwanz, Haussperling, Kohimeise,
Mauersegler, Mehischwalbe, Star) briiten wahrscheinlich im Umfeld und nutzen dazu Hohlungen bzw. Nistkasten
und die Gebaude. Im Plangebiet sind sie als Nahrungsgaste aufgetreten.

Der Erhaltungszustand der lokalen Populationen kann im Plangebiet auf Grundlage der vorhandenen Daten nicht
sicher bewertet werden. Der Bestandstrend der potentiellen Brutvogel wird fur die letzten 12 Jahre jedoch positiv
bzw. stabil bewertet.

2.1 Prognose des Tétungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Durch Gehdlzrodungen wahrend der Brutzeit kann es zu Tétungen von Nestlingen und zur Zerstérung von Gelegen
kommen. Zudem sind Verluste durch Kollisionen mit Glasflachen der Neubauten méglich.

X Konfliktvermeidende MaRnahmen erforderlich:

Bauzeitenregelung Gehélzrodungen

Gehdlzrodungen werden auf das notwendige MaR reduziert und aulerhalb der Vogelbrutzeit durchgefihrt, d. h. im
Zeitraum 1. Oktober bis 1. Marz. Gerodete Gehdlze werden nicht zwischengelagert bzw. innerhalb von fiinf Tagen
abgefahren, um Kleintieren keine Ansiedlungsmaoglichkeiten zu bieten. Alternativ ist die Anlage von dauerhaften Ver-
steckplatzen fiir Kleintiere durch Aufschichtung von Hdlzern (Totholzhecke) mdglich.

Vermeidung von Kollisionsopfern mit Glasfidchen
Individuenverluste durch Kollision von Vdgeln mit Glasflachen werden vermieden indem reflexionsarmes Glas ver-
wendet wird, d. h. entspiegelte Glaser mit einem AuRenreflexionsgrad von maximal 15%. Eine fiir Vogel gefahrliche
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Sammelsteckbrief Vogel

Européische Vogelarten gemaf Art. 1 VS-RL

Durchsicht, z. B. an Balkon- oder Terrassenbriistungen aus Glas, wird durch die Verwendung von halbtransparenten
Materialien wie z. B. Milchglas vermieden. Bei Neubauten sind bei mittlerem und hohem Kollisionsrisiko (siehe Lan-
derarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten 2021: Vermeidung von Vogelverlusten an Glasscheiben - Bewertung
des Vogelschlagrisikos an Glas) Glaser mit getesteten und als hoch wirksam bewerteten Kollisionsschutz zu ver-
wenden (vgl. ROSSLER et al. 2022: Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht. 3., Uberarbeitete Auflage. Schwei-
zerische Vogelwarte Sempach). Bei Vorliegen der konkreten Ausfihrungsplanungen fir einzelne Geb&ude ist eine
entsprechende Risikobewertung durchzufiihren, um die Erforderlichkeit dieser Manahme zu spezifizieren.

[ ] CEF-MaRnahmen erforderlich: -

Totungsverbot ist erfiillt: [lja X nein

2.2

Prognose des Storungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Durch Rodungen, Neubebauung und Umnutzung gehen potentielle Bruthabitate und Nahrungshabitate verloren oder
werden entwertet, was zu erheblichen Stérungen flihren kann.

X Konfliktvermeidende MaRnahmen erforderlich:

Bauzeitenregelung Gehélzrodungen

Gehdlzrodungen werden auf das notwendige MaR reduziert und aulerhalb der Vogelbrutzeit durchgefihrt, d. h. im
Zeitraum 1. Oktober bis 1. Mérz. Gerodete Gehdlze werden nicht zwischengelagert bzw. innerhalb von fiinf Tagen
abgefahren, um Kleintieren keine Ansiedlungsmaéglichkeiten zu bieten. Alternativ ist die Anlage von dauerhaften Ver-
steckplatzen fiir Kleintiere durch Aufschichtung von Hdlzern (Totholzhecke) méglich.

X] CEF-MaRnahmen erforderlich:

Ersatz-Brut- und Nahrungshabitate

Angrenzend wird stidlich der geplanten Nutzung eine 50 m lange, freiwachsende, zweireihige Hecke aus heimischen
Geholzen gepflanzt und dauerhaft erhalten. Die Hecke kann mit einzelnen Uberhéltern ergénzt werden. Bestehende
Gehdlze kénnen in die Hecke integriert werden.

Storungsverbot ist erfiillt: [lja X nein

23

Prognose der Schadigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG
Durch Rodungen, Neubebauung und Umnutzung gehen Brutmdglichkeiten und Nahrungshabitate verloren.
[] Konfliktvermeidende MaRnahmen erforderlich: -

X] CEF-MaRnahmen erforderlich:

Ersatz-Brut- und Nahrungshabitate

Angrenzend wird siidlich der geplanten Nutzung eine 50 m lange, freiwachsende, zweireihige Hecke aus heimischen
Geholzen gepflanzt und dauerhaft erhalten. Die Hecke kann mit einzelnen Uberhaltern erganzt werden. Bestehende
Geholze kénnen in die Hecke integriert werden.

Schidigungsverbot ist erfillt: [lja X nein
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6.2 Bestand und Betroffenheit der Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie

Bezuglich der Tierarten nach Anhang IV a) FFH-RL ergibt sich aus § 44 Abs.1, Nrn. 1 bis 3
i.V.m. Abs. 5 BNatSchG fiir nach § 19 BNatSchG zugelassene Eingriffe folgende Verbote:

Schadigungsverbot: Beschadigung oder Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten

und damit verbundene vermeidbare Verletzung oder Tétung von Tieren oder ihrer Ent-
wicklungsformen. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ékologische Funktion
der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestatten im raum-
lichen Zusammenhang gewahrt wird.

Storungsverbot: Erhebliches Stéren von Tieren wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-,

Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderungszeiten. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht
vor, wenn die Stérung zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Popu-
lation fUhrt.

6.2.1 Saugetiere

Sammelsteckbrief Fledermause
Tierarten nach Anhang IV der FFH-RL

1 Grundinformationen
Arten im UG: [X] nachgewiesen [ | potenziell mdglich

Lokale Population:

Die im Plangebiet vorhandenen Gehdlze weisen keine potentiellen Quartierstrukturen auf. Im Untersuchungsgebiet
konnten vor allem jagende Flederméause der Gattung Pipistrellus (hier Zwerg- und Miickenfledermaus) festgestellt
werden. Gelegentlich wurde auch die Breitfliigelfledermaus und tberfliegend der Grole Abendsegler registriert. Es
handelt sich auf Grund der geringen PlangebietsgroRe um ein Teiljagdhabitat einzelner Individuen. Die Quartiere
dieser Arten sind in den Gebauden im Umfeld und beim Abendsegler auch in Waldgebieten der Region zu erwarten.

Der Erhaltungszustand der lokalen Population kann im Plangebiet auf Grund der Datenlage nicht sicher bewertet
werden. Populationsparameter aus dem Umfeld sind nicht bekannt. Fledermause sind vielfachen Gefahrdungen
ausgesetzt, so dass durch Summationseffekte Populationseinbuflen auch durch den Verlust von Jagdhabitaten
maglich sind. In der kontinentalen biogeografischen Region wird der Erhaltungszustand der festgestellten bzw. zu
erwartenden Arten wie folgt bewertet: Braunes Langohr, Zwerg-, Micken- und Fransenfledermaus - glnstig;
GroRer Abendsegler, Rauhhaut- und Breitfliigelfledermaus — ungiinstig-unzureichend.

2.1 Prognose des Totungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Tétungen und Verletzung kénnen auf Grund des Fehlens von Quartiervorkommen ausgeschlossen werden.
[] Konfliktvermeidende MaRnahmen erforderlich: -
[] CEF-MaRnahmen erforderlich: -

Totungsverbot ist erfiillt: [lja X nein
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Sammelsteckbrief Fledermause
Tierarten nach Anhang IV der FFH-RL

2.2 Prognose des Storungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2i.V.m. Abs. 5 BNatSchG
Erhebliche Stérungen sind durch den dauerhaften Verlust Jagdhabitaten und durch intensive Lichtemissionen im Zu-
ge der Bebauung und Umnutzung maglich.
X Konfliktvermeidende MaRnahmen erforderlich:

Minimierung von Lichtemissionen
Die Emissionen der Strallen-/Wegebeleuchtung und AulRenbeleuchtung der Gebdude werden auf das notwendige
MaR reduziert und es werden insekten-/fledermausfreundlichen Lichtquellen verwendet.

X] CEF-MaRnahmen erforderlich:

Ersatz-Brut- und Nahrungshabitate

Angrenzend wird stidlich der geplanten Nutzung eine 50 m lange, freiwachsende, zweireihige Hecke aus heimischen
Geholzen gepflanzt und dauerhaft erhalten. Die Hecke kann mit einzelnen Uberhéltern ergénzt werden. Bestehende
Gehdlze kénnen in die Hecke integriert werden.

Storungsverbot ist erfiillt: [lja X nein

2.3 Prognose der Schadigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Ein Verlust von Lebensstéatten ist auf Grund des Fehlens von geeigneten Strukturen im Plangebiet ausgeschlossen.
] Konfliktvermeidende MaRnahmen erforderlich: -
] CEF-MaRnahmen erforderlich: -

Schidigungsverbot ist erfillt: [lja X nein

6.3  Bestand und Betroffenheit weiterer geschiitzter Arten, die keinen gemein-

schaftsrechtlichen Schutzstatus aufweisen

Nachfolgend werden die im Untersuchungsraum potentiell vorkommenden geschiitzten Tier-
arten oder Gruppen, die nicht gleichzeitig nach Anhang IV der FFH-Richtlinie oder gem. Art. 1
Vogelschutzrichtlinie geschitzt sind, aufgefihrt:

- keine Feststellungen im Untersuchungszeitraum
Mit den vorgesehenen Vermeidungs- und CEF-Malinahmen kann der hinreichende Schutz

auch dieser Tierarten gewahrleistet werden.
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7. Gutachterliches Fazit

Bei Durchfihrung der o. g. Vermeidungs- und CEF-MalRnahmen kann dem Eintreten einschla-
giger Verbotstatbestéande des § 44 Abs. 1 BNatSchG effektiv begegnet werden. Das Vorhaben

ist somit nach den Maligaben des BNatSchG zulassig.

8. Quellenverzeichnis

Gesetze, Normen, Richtlinien

Gesetz iiber Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz — BNatSchG) in der Fassung vom 29. Juli
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Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natlrlichen Lebensraume sowie der wildiebenden Tier-
und Pflanzen (Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie - FFH-Richtlinie, ABI. L 206 vom 22.7.1992, S. 7), geandert durch Richtlinie
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